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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Dank der neuen Rundungsregel, die der Bundesrat endlich 
beschlossen hat, sinkt der für die Mieten massgebende Re-
ferenzzinssatz von bisher 2.75 auf neu 2.5 Prozent. Das ist 
eine gute Nachricht. Sie hätte freilich schon viel früher 
wirksam werden können. Der SMV/D plädierte schon seit 
langem für eine Änderung der jetzigen Berechnungsart, 
die für die Mietenden nachteilig ist. Der Modus war für viele ohnehin nicht mehr nach-
vollziehbar und verhinderte, dass die Mietenden – im Gegensatz zu den Hauseigentü-
mern – von den tiefen Zinsen profitieren konnten. 
	 Laut den Wirtschaftsauguren werden die Zinsen noch eine Weile tief bleiben. Daher 
ist es wichtig, dass möglichst viele Mietende ihren Senkungsanspruch nun geltend ma-
chen und nötigenfalls auch vor der Schlichtungsbehörde durchsetzen. Der MV ist Ihnen 
dabei behilflich. Nutzen Sie die Beratungsangebote! Nun besteht Gelegenheit, Flagge zu 
zeigen: Die Mietenden im Land, immerhin noch die Mehrheit der Bevölkerung, sind ge-
willt, ihre Rechte wahrzunehmen. Zu viele Vermieter nutzen die teils prekäre Lage auf 
den Wohnungsmärkten aus und erhöhen bei Mieterwechseln die Mieten ohne jegliche 
Verbesserung an der Wohnung. 
	 Ein allgemeiner Anstieg des Mietzinsniveaus kann spürbar abgebremst werden, 
wenn die Mietenden nicht aus Bequemlichkeit passiv bleiben, sondern ihre Rechte gel-
tend machen. Längerfristig müssen wir mit wieder ansteigenden Zinsen rechnen. Es 
wird dann wiederum Sache der Mietenden sein, Aufschläge auf ihre Berechtigung ge-
nau unter die Lupe zu nehmen und nötigenfalls zu intervenieren. 
	 Bereits neigt sich das Jahr dem Ende zu. Da und dort kehrt vorweihnächtliche Stim-
mung ein. Wir benützen die Gelegenheit, allen unseren Leserinnen und Lesern schon 
jetzt frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 2012 zu wünschen! Wir melden uns nach 
einer Pause wie gewohnt Anfang Februar wieder.

Herzlich

hug@pressebuero-sg.ch
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Dank der neuen Rundungs-
methode sinkt der Referenz-
zinssatz ab . Dezember von 
. auf . Prozent. Viele 
Mietende haben Anspruch 
auf eine Mietsenkung. 
Machen Sie Ihren Anspruch 
geltend!

Schon lange hatte der MV eine 
neue Rundungsregel gefordert. 

Die Mietenden sollten nicht länger 
benachteiligt sein und Milliarden 
einbüssen. Jetzt hat der Bundesrat 
grünes Licht gegeben. Erstmals ab 2. 
Dezember wird der für die Mieten 
massgebliche Satz nach der mathe-
matischen Rundung berechnet. 
 Wie das Bundesamt für Woh-
nungswesen (BWO) am 1. Dezember 

bekanntgab, sinkt nun der Referenz-
zinssatz von 2.75 auf 2.5 Prozent. 
Der Durchschnitt aller Hypotheken 
betrug 2.45 Prozent, was auf 2.5 Pro-

zent aufgerundet wird. Das bedeu-
tet, dass die Mieten runter müssen. 
Bei einer Senkung um ein Viertel-
prozent haben Sie grundsätzlich ei-
nen Senkungsanspruch von 2.91 Pro-
zent. Der Vermieter kann 40 Prozent 
der allgemeinen Teuerung sowie ge-
stiegene Unterhaltskosten verrech-
nen, die ausgewiesen sein müssen. 
 Die Erfahrung zeigt, dass die we-
nigsten Vermieter von sich aus die 
Miete senken. Um zu Ihrem Recht zu 
kommen, müssen Sie aktiv werden 
und vom Vermieter schriftlich auf 
den nächsten Kündigungstermin 
die Senkung der Nettomiete verlan-
gen. Reagiert der Vermieter nicht 
oder sind Sie mit der Antwort nicht 
einverstanden, können Sie den An-
spruch gerichtlich durchsetzen. Das 
Verfahren vor der Schlichtungsbe-
hörde ist kostenlos. 
 Besuchen Sie die Webseite des 
MV www.mieterverband.ch. Dort fi n-

den Sie zahlreiche Tipps, Hilfsmittel 
und Musterbriefe, wie Sie Ihren Sen-
kungsanspruch berechnen können 
und für ein erfolgreiches Senkungs-
begehren vorgehen müssen. 
Ú Lesen Sie dazu auch unsere Artikel auf 
den Seiten 4 und 5.

Der Durchschnitt aller Bankenausleihun-
gen betrug 2.45 Prozent.

rat	bei	ihrem	mV
Sind Sie im Zweifel, ob Sie eine Miet-
zinssenkung zugute haben? Haben 
Sie fragen, wie Sie vorgehen müs-
sen? Ihr örtlicher MV steht Ihnen für 
alle fälle beratend zur Seite. Die Ad-
resse Ihres nächsten MV fi nden Sie 
auf S. 13. etliche kantonale MV bieten 
auch spezielle Dienstleistungen wie 
Gratis-Mietzins-checkups an. Kon-
sultieren Sie dazu die Webseiten der 
MV auf www.mieterverband.ch so-
wie die Tagespresse oder rufen Sie 
Tel. 043 243 40 40 an. 

V E r w a l t u n G s k o s t E n

livit	zockt	trotz	Gerichtsurteil	weiter	ab
Obwohl sie vor Gericht un-
terlag, versucht die Gross-
verwaltung Livit AG weiter, 
überhöhte Pauschalen in 
der Nebenkostenabrech-
nung durchzudrücken. Zwei 
Mieter aus Jona wehrten 
sich, teils mit Erfolg.

Es geht nur um 60 Franken. Aber 
es geht auch ums Prinzip, nicht 

über den Tisch gezogen zu werden. 
Dies hat zwei Mieter an der Meien-
feldstrasse im st.gallischen Jona da-
zu bewogen, gegen die Livit AG zu 
prozessieren. Die Grossverwaltung, 
eine Tochter der Credit Suisse, be-
rechnete den Mietern in der Neben-
kostenabrechnung 2009/2010 eine 
Kostenpauschale von 4.5 Prozent. 
 Damit aber liegt sie weit über 
dem, was in der Ostschweiz üblich 
ist. Im Kanton St.Gallen, so stellte 
ein Gericht im Jahr 2008 fest, sind es 
nur 3 Prozent. Der Urteilsspruch 
fi cht die Livit wenig an. Sie setzt wei-
ter darauf, dass betroffene Mietende 
nicht reagieren und die überrissene 
Pauschale schlucken. Doch R. und H. 

in Jona liessen sich das einfach nicht 
gefallen und fochten die Nebenkos-
tenabrechnung bei der Schlich-
tungsstelle an. 

schlichtungsbehörde	spricht	
klartext
Der Fall von R. ist abgeschlossen. 
Hier ging es um einen Streitwert von 
Fr. 63.50. Ein Entscheid vor Schlich-
tungsbehörde kam nicht zustande, 
weil H. die Klage wieder zurückzog, 
nachdem man sich darauf geeinigt 
hatte, dass die Livit nicht auf dem 
ausstehenden Betrag bestand und 
dieser an ein gemeinnütziges Werk 
bezahlt werde. Mieter R. konnte da-
mit immerhin einen Teilerfolg ver-
buchen. 
 Anders bei Mieter H. Er strebt ei-
nen Entscheid an. Ende August er-
hielt er vor der Schlichtungsbehörde 
Recht: Die ortsübliche Pauschale für 
Verwaltungskosten betrage 3 und 
nicht 4.5 Prozent, stellte die Behörde 
fest. Doch damit wollte sich die un-
terlegene Livit nicht abfi nden und 
zog den Fall mit einer Beschwerde 
vor  das St.Galler Kantonsgericht, wo 
er derzeit hängig ist. «Die Livit hat 
viel zu verlieren», sagt der Vertrau-
ensanwalt des MV, Urs Bosshard. Die 
kleinen Einzelbeträge summierten 

sich bei der Immobilienfi rma letzt-
lich zu Millionengewinnen, auf die 
sie nicht verzichten wolle. 
 Ob das Kantonsgericht über-
haupt einen Entscheid in der Sache 
fällt, ist fraglich. Die Livit verweist in 
ihrer Beschwerde auf ihren höheren 
Aufwand, wobei sie auf einen über-
höhten Stundenansatz von 150 Fran-
ken und auf unbelegte Werte einer 
so genannten «Nachkalkulation 
nach Mengengerüst» abstellt, die 
aber auch bloss auf Durchschnitts-

werten beruht und nicht auf den tat-
sächlichen. Bereits die Schlichtungs-
behörde hatte darauf hingewiesen, 
dass kein tatsächlicher Aufwand vor-
liegt. Zu Recht stellt auch MV-Anwalt 
Bosshard klar: «Im Mietrecht gibt es 
beim Honorar für das Erstellen der 
Nebenkostenabrechnung nur die 
Wahl zwischen einer Pauschale und 
Rechnungsstellung nach Aufwand. 
Wählt der Vermieter für das Hono-
rar eine Pauschale, so hat er sich an 
das Ortsübliche zu halten.» 

Zwei Mieter dieses Wohnhauses in Jona liessen sich zu hohe Pauschalen nicht gefallen.

Jetzt	runter	mit	den	mieten!	
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Der Referenzzinssatz sinkt 
auf . Prozent, die Mieten 
müssen runter. Wie immer, 
wenn sie senken müssten, 
haben gewisse Vermieter 
faule Ausreden parat, wes-
halb eine Reduktion unmög-
lich sei. M&W hat die häu-
fi gsten Ausfl üchte zusam-
mengestellt und sagt Ihnen, 
was davon zu halten ist.

«die	orts-	und	quartierüblichen	
mieten	sind	höher»
Dieser Einwand ist oft zu hören. Er 
wird begleitet von der Behauptung, 
die Wohnung sei im Vergleich zum 
orts- und quartierüblichen Mietzins-
niveau ohnehin zu günstig. Um aber 
vor Gericht damit durchzukommen, 
muss der Vermieter im Streitfall 
mindestens fünf nach Lage, Grösse, 
Ausstattung, Zustand und Bauperio-
de vergleichbare Objekte mit höhe-
rer Miete nennen. Weiter ist erfor-
derlich, dass die zum Vergleich he-
rangezogenen Mieten nicht miss-
bräuchlich sind, etwa weil Senkun-
gen des Referenzzinssatzes oder frü-
her des Satzes für variable Hypothe-
ken nicht weitergegeben wurden. 
 Auf die Orts- und Quartierüblich-
keit berufen kann sich im Normal-
fall ein Vermieter, der die Mieten oft 
jahre- oder jahrzehntelang nicht ver-
ändert hat. Wer die Miete in den letz-
ten Jahren hingegen fl eissig dem Re-
ferenzzinssatz und früher den va-
riablen Hypotheken anpasste, dringt 
damit vor Gericht nicht durch.  
 
«die	rendite	reicht	nicht	aus»	
Erhebt der Vermieter den Einwand, 
seine Mietliegenschaft werfe zu we-
nig Rendite ab, so muss er in einem 
Streitverfahren Belege dafür vorwei-
sen. Sonst wird der Einwand nicht 
berücksichtigt. Bei Bauten, die nicht 
mehr als zehn Jahre alt sind, ist auf 
die so genannte Bruttorendite abzu-
stellen, bei älteren Liegenschaften 
auf die Nettorendite. 
 Im Einzelfall ist die Überprüfung 
der zulässigen Rendite nicht ein-
fach. Viele Schlichtungsbehörden 
verlangen, dass der Vermieter seine 
Unterlagen im Voraus vorlegt, wenn 
er sich auf eine ungenügende Rendi-
te beruft. In diesem Fall sollten Sie 
sich vor einer allfälligen Schlich-

Am 8. März hat der MV Zürich die 
beiden Volksinitiativen «Trans-

parente Mieten» und «Rechtsschutz 
für alle» eingereicht. Am 17. Novem-
ber empfahl der Zürcher Regie-
rungsrat mit fl apsigen Argumenten 
beide Initiativen zur Ablehnung.
	 Ein gebührenfreies Mietgericht 
ist nach Ansicht der Regierung über-
fl üssig, weil die Schlichtungsbehör-

Mit schnoddrigen Argumen-
ten empfi ehlt der Zürcher 
Regierungsrat zwei Volks-
initiativen des Mieterinnen- 
und Mieterverbands zur 
Ablehnung.

zürichs	regierung	will	nichts	gegen	die	grassierende	wohnungsnot	tun

tungsverhandlung vom MV beraten 
lassen. Oft wird dabei aber die Zeit 
knapp. Auf keinen Fall dürfen Sie die 
30tägige Frist ab der Antwort des 
Vermieters verpassen, um die Miet-
schlichtungsbehörde anzurufen. 
Lassen sich die Berechnungsgrund-
lagen vor der Schlichtungsverhand-
lung nicht überprüfen, müssen Sie 
es halt darauf ankommen lassen, 

das	sind	die	faulsten	ausreden	der	Vermieter
übersetzt, können Sie sich dagegen 
wehren, dass er berücksichtigt wird. 

«Falscher	referenzzinssatz	im	
mietvertrag	erwähnt»
Häufi g steht in einem Mietvertrag 
beispielsweise, die Miete beruhe auf 
einem Referenzzinssatz von 3.5 Pro-
zent. In Wirklichkeit betrug der 
massgebende Satz bei Vertragsab-
schluss aber 3 Prozent. Wenn die 
sich daraus ergebende Mietzinsre-
serve nicht genau beziffert wird, ist 
ein derartiger Vorbehalt unwirk-

sam. Bei späteren Senkungen 

wie die Schlichtungsbehörde diese 
beurteilt. 
 In Zweifelsfällen können Sie ei-
nen Einigungsvorschlag der Schlich-
tungsbehörde unter Vorbehalt einer 
Bedenkfrist annehmen und sich vor 
deren Ablauf vom MV beraten las-
sen.  Bei Renditeberechnungen spielt 
übrigens oft der Kaufpreis der Lie-
genschaft eine Rolle. War dieser 

w o h n u n G s n o t

den Streitfälle im Mietrecht rasch, 
effi zient und kostengünstig erledi-
gen und der Gebührenerlass zu zahl-
reichen mietgerichtlichen Verfah-
ren führen würde. Die Offenlegung 
von Anpassungen bei Neuvermie-
tung sei unnötig, weil die Mieterin-
nen und Mieter bereits heute bes-
tens über das Recht, die Anfangs-
mieten anzufechten, informiert 
seien. Letztlich führe «nur ein genü-
gendes Wohnungsangebot, also ein 
spielender Wohnungsmarkt» zu ver-
nünftigen und tragbaren Woh-
nungsmieten», meint die Regierung.

augen	zu
Die Stellungnahme zeige, dass man 
beim Kanton nach wie vor die Augen 
vor einem der drängendsten Proble-

Viele Vermieter geben an, ihre Rendite sei zu tief, wenn sie den Mietzins nicht senken wollen.

Verdrängung im Zürcher Seefeld: Den 
Kanton kümmerts wenig.
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des Referenzzinssatzes ist trotzdem 
von 3 Prozent auszugehen. Das glei-
che gilt, wenn im Mietvertrag ein an-
derer Teuerungsstand als derjenige 
zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses genannt ist. 

«keine	mietreduktion,	da	es	
sich	um	einen	langfristigen	Ver-
trag	handelt»
Mit einem langfristigen Vertrag, der 
erst nach einigen Jahren gekündigt 
werden kann, können Sie nicht so-
fort vom sinkenden Referenzzins-
satz profi tieren. Denn ein Mietzins-
abschlag kann immer erst ab dem 
nächsten Kündigungstermin ver-
langt werden. In diesem Fall bleibt 
Ihnen nichts anderes übrig, als an 
den Goodwill des Vermieters zu ap-
pellieren. 

«kein	mietabschlag,	da	teilwei-
se	renoviert	worden	ist»		
Der Vermieter kann den Mietzins er-
höhen, wenn er die Mietwohnung 
während des Mietverhältnisses reno-
viert hat. Er muss aber nachweisen, 
dass die neue Ausstattung den Wert 
der Wohnung erhöhte. Anders bei 
umfassenden Renovationen. Hier 
darf der Vermieter pauschal 50 bis 
70 Prozent der Kosten auf die Mie-
tenden abwälzen. 
 Da diese Überwälzung meist 
nicht eindeutig ist, sollten Sie recht-
zeitig bei der Schlichtungsbehörde 

ein Verfahren einleiten, das kosten-
los ist. In sehr vielen Fällen ergibt 
sich dann, dass der gewählte Pau-
schalsatz für den Mietaufschlag zu 
hoch war. 

«ich	 erhöhe	 den	 mietzins	 nicht	
und	senke	ihn	auch	nicht»
Es gibt tatsächlich Vermieter, die am 
Mietzins nie etwas ändern. In nor-
malen Zeiten wäre das eine faire Lö-
sung, gerade bei langjährigen Miet-
verhältnissen. Die Schwankungen 
des Referenzzinssatzes würden sich 
so im Grossen und Ganzen ausglei-
chen. Zurzeit befi ndet sich der Refe-
renzzinssatz aber auf einem derarti-
gen Rekordtief, dass es nicht so bald 
wieder zu einem Ausgleich kommen 
wird. Hinzu kommt, dass sich Mie-
tende nie ganz darauf verlassen kön-
nen, dass der Vermieter in Zukunft 
nichts am Mietzins ändert, wenn 
der Referenzzinssatz wieder an-
steigt. 
 Oft ist es so, dass ein alter Hausei-
gentümer jahrzehntelang nie etwas 
am Mietzins geändert hat. Dann 
stirbt er plötzlich. Seine Erben über-
nehmen das Haus und wollen die Zi-
trone auspressen: Sie erhöhen den 
Mietzins, soweit es nur geht. Aller-
dings: Eine Erhöhung ist natürlich 
erst dann möglich, wenn die gesetz-
lichen Kostenfaktoren den Stand bei 
der letzten Mietzinsfestlegung über-
steigen.   Ruedi Spöndlin

das	sind	die	faulsten	ausreden	der	Vermieter

me der Zürcher Bevölkerung ver-
schliesse, hält Felicitas Huggenber-
ger, Geschäftsleiterin des MV Zürich, 
fest. Statt die Mietenden vor Miss-
bräuchen und vor übersetzten 
Marktpreisen zu schützen, singe 
man einfach das hohe Lied auf einen 
freien Wohnungsmarkt, der schon 
lange nicht mehr funktioniere.

Formularpfl	icht	unerlässlich
Die Wiedereinführung der Formu-
larpfl icht sei aus Sicht des MV Zü-
rich unerlässlich, um die Steigerung 
der Mieten und die Umverteilung 
zwischen der Mehrheit der Mieterin-
nen und Mieter und der Minderheit 
der Immobilieninvestoren zu brem-
sen. Und der Verzicht auf die Gebüh-
ren vor Mietgericht würde die 

Schlichtungsbehörden nicht schwä-
chen, sondern ausgewogenere Ver-
gleiche vor der Schlichtungsbehör-
de ermöglichen. Wegen den dro-
henden Kostenvorschüssen, die seit 
Einführung der Zivilprozessord-
nung verlangt würden, sähen sich 
heute viele Mietende gezwungen, 
vor der Schlichtungsbehörde unvor-
teilhafte Angebote der Vermieter 
einfach zu akzeptieren. Die beiden 
Volksinitiativen des MV werden jetzt 
vom Kantonsrat beraten. Im Juni 
oder September 2013 wird die Volks-
abstimmung stattfi nden.

service
Ú Weitere Infos: 
www.mieterschutz-inklusive.ch

was	sie	beachten	müssen

Der Referenzzinssatz ist für 
die Mieten massgebend. 
Wenn er sinkt, müssen 
grundsätzlich auch die Mie-
ten sinken. Was muss man 
beachten? 

Bei einer Senkung um ein Viertel-
prozent besteht ein Anspruch 

auf eine Senkung von 2.91 Prozent 
der Nettomiete (Miete ohne Akonto-
zahlung für die Nebenkosten).  Ge-
genüber diesem Anspruch können 
die Vermieter noch 40 Prozent der 
Teuerung pro Jahr (gemäss Landesin-
dex der Konsumentenpreise) sowie 
gestiegene Unterhaltskosten der 
Mietliegenschaft verrechnen. Wie-
viel gestiegene Unterhaltskosten ver-
rechnet werden können, ist unter-
schiedlich, häufi g sind es 0.5 Prozent 
im Jahr.   
 Beim Anspruch der Mietenden 
gibt es Ausnahmen: Bei Mietenden 
in Wohnbaugenossenschaften oder 
Stiftungen muss geprüft werden, 
nach welchen Grundsätzen die Mie-
te berechnet wird. Auch bei Mietver-
trägen, die auf lange Frist abge-
schlossen wurden, ist eine Herab-
setzung aufgrund des gesunkenen 
Referenzzinssatzes nicht möglich. 

welche	Frist	gilt?
Häufi g warten Vermieter, bis Herab-
setzungsbegehren eintreffen. Von 
sich aus machen sie nichts. Ein sol-
ches Begehren zu stellen ist keine 
Hexerei. Auf www.mieterverband.ch 
sind Musterbriefe zu fi nden. Einem 
Teil dieser M&W-Aufl age liegt ein 
Muster bei (Seite 5). Bestehen für das 
Begehren um Mietzinssenkung an 

den Vermieter Fristen? So lautet eine 
häufi ge Frage. Nein, dafür gibt es kei-
ne gesetzliche Frist. Das Begehren 
kann eigentlich immer nach der Be-
kanntgabe des gesunkenen Refe-
renzzinssatzes gestellt werden. Nur 
empfi ehlt es sich, dieses so rasch wie 
möglich dem Vermieter zu schicken, 
weil die Senkung immer erst ab dem 
nächsten Kündigungstermin ver-
langt werden kann. Welches dieser 
Termin ist, steht im Mietvertrag. Da-
rum heisst es Handeln und dem Ver-
mieter keine unnötigen Geschenke 
machen! 
 Eine Frist gibt es allerdings: Ha-
ben Mietende das Herabsetzungsbe-
gehren an den Vermieter abge-
schickt, müssen sie innerhalb von 60 
Tagen an die Schlichtungsbehörde 
gelangen, wenn sie eine Mietzins-
senkung gerichtlich durchsetzen 
wollen.

service
Ú Bei Unklarheiten, ob ein An-
spruch auf  Mietzinsherabsetzung 
besteht, und über das korrekte Vor-
gehen gegenüber dem Vermieter 
kontaktieren Sie Ihre MV-Sektion 
(Seite 13) oder Tel. 043 243 40 40.   
 Telefonische Beratungen auch 
an der MV-Hotline mit Fachjuris-
tinnen und -juristen Tel. 0900 900 
800/ CHF 3.70/Min. ab Festnetz.
 Informationen, Musterbrief und 
Mietzinsrechner auf www.mieter-
verband.ch.  

Der MV Bern bietet einen schriftli-
chen Mietzins-checkup an. er ist für 
Mitglieder kostenlos, Nichtmitglie-
der bezahlen 40 franken. Im check-
up wird der korrekte Mietzins aus-
gerechnet und rat für ein Herab-
setzungsbegehren erteilt. Beratung 
beim MV Bern, Monbijoustrasse 61, 
2. Stock, 3007 Bern oder unter Tel. 
0848 844 844. Auch die Mieterver-
bände Solothurn, Olten und Gren-
chen führen eine checkup-Aktion 
für fr. 20.- durch. Weitere MV-Sek-
tionen bieten Sonderdienstleistun-
gen in Zusammenhang mit dem ge-
sunkenen referenzzinssatz an. Alle 
Infos auf www.mieterverband.ch. 

mietzins-checkup	

Für manche Mieter bleibt nichts 
anderes als der Gang zur Schlichtungs-
stelle übrig.
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B a u s p a r e n

‹Sie wollen vor allem neue Steuerprivilegien›
Der Schweizerische Miete-
rinnen- und Mieterverband 
(SMV) bekämpft die Bau-
sparvorlage. Im kommen-
den März wird darüber 
abgestimmt. M&W befragte 
Michael Töngi, General-
sekretär des SMV, nach den 
Motiven.

Michael Töngi, was ist falsch dar-
an, dass man Geld für eigene vier 
Wände auf die Seite legt? 
Nichts. Sparen fürs Wohneigentum 
ist löblich. Doch bei der Bausparvor-

lage, über die 
wir abstimmen,  
geht es um eine 
Steuerfrage. Ge-
mäss der Vorla-
ge sollen künf-
tig Personen, 
die aufs Eigen-
heim sparen, 
zehn Jahre lang 
einen Steuerab-

zug von 15’000 Franken machen 
können. Bei Ehepaaren sind es jähr-
lich 30’000 Franken. Solche Steuer-
abzüge sind jedoch unfair, unnötig 
und bevorzugen die Falschen.

Können Sie uns das erläutern?
Ein Hauptgrund ist, weil dadurch 
Leute bevorzugt werden, die gar kei-
ne steuerliche Förderung brauchen. 
Fürs Eigenheim sparen kann man 
erst ab einem Bruttoeinkommen von  
mehr als 7000 Franken pro Monat. 

Bei einem tieferen Einkommen ist 
das gar nicht möglich, man braucht 
das Geld für den Lebensunterhalt. 
Müssen nun Leute vom Staat geför-
dert werden, die ohnehin schon bes-
ser verdienen? Unsere Antwort lau-
tet klar: Nein. 

Und warum sollen Steuerabzüge 
unfair sein?
Weil sie die übrige Bevölkerung be-
rappen muss. Das Bausparen ist ja 

nicht gratis. Dem Staat entgehen bei 
den Steuereinnahmen Millionenbe-
träge. Dieses Loch muss jemand fi-
nanzieren. Das ist niemand anders 
als die breite Bevölkerung. Es ist 
doch unfair, wenn diejenigen, die 
nicht so viel verdienen, ausgerech-
net die Steuerersparnisse von jenen 
berappen müssen, die bessergestellt 
sind. Das leuchtet jedem ein. Diese 
Tatsache ist auch der Grund, wes-
halb sich die Kantone gegen die Bau-

sparvorlage wehren. Sie müssten bei 
einer Annahme Millioneneinbussen 
in Kauf nehmen. 

Gönnen Sie dem Mittelstand 
nicht, dass er zu Wohneigentum 
kommt?
Doch. Aber der Mittelstand und vor 
allem die Oberschicht brauchen da-
zu keine Staatsgelder. Steuerabzüge 
sind eben das falsche Mittel. Das 
sieht man auch im Ausland, wo die 
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Bausparen über Steuerabzüge lehnt 
der Hausverein Schweiz ab. Der Mit-

nahmeeffekt ist nachgewiesenermassen 
riesig. Je mehr jemand verdient, desto 
mehr profitiert er von diesem Bauspar-

modell wegen der 
Steuerprogres- 
sion. Wer gut ver-
dient, hat diese 
Unterstützung 
nicht nötig. Wer 
hingegen wenig 
verdient, ist gar 
nicht in der Lage, 
genügend Geld 

auf die Seite zu legen, um nach zehn Jah-
ren das nötige Kapital für den Erwerb von 
Wohneigentum zu besitzen. Das Problem 
des zu geringen Kapitals wird über das 
Steuer-Bausparmodell nicht gelöst!
	 Der Hausverein Schweiz hat sich da-
her schon seit einiger Zeit auf die Suche 
nach anderen Bausparmodellen gemacht 
und auch den Bundesrat dazu aufgefor-
dert. Dies geschah mit meiner Motion im 
Nationalrat mit dem Titel «Bausparen oh-
ne Steuergeschenke». In unseren Nachbar-
ländern Deutschland, Frankreich und  
Österreich ist Bausparen ein wichtiges 
Thema. Dort stehen andere Modelle zur 

	Steuerrückforderungen gibt es nicht. 
Wer nicht innerhalb der gegebenen Frist 
baut, verwirkt den Anspruch auf den Bau-
kredit. Damit fällt ein erheblicher admi-
nistrativer Aufwand weg.
	Finanziell schwächeren Familien kön-
nen für die Rückzahlung des Kredits spe-
zielle Konditionen gewährt werden. 
	Wer zusätzlich ökologische und ener-
gietechnische Auflagen erfüllt, kann eben-
falls bessere Konditionen für die Rückzah-
lung des Kredits bekommen (Modell Nie- 
derösterreich). 

Hildegard Fässler, Nationalrätin, 
Präsidentin Hausverein Schweiz

Verfügung. Es geht im Wesentlichen dar-
um, dass Familien oder Einzelpersonen, 
die einmal Wohneigentum erwerben wol-
len, sich durch Sparen ein Anrecht auf ei-
nen günstigen Kredit erwerben können. 
Zudem setzt der Staat einen Anreiz mit-
tels (allerdings eher geringer) finanzieller 
Zuschüsse.
	 Das Erarbeiten eines Anrechts auf ei-
nen Kredit hat gegenüber dem schweize-
rischen Modell über Steuerabzüge ver-
schiedene Vorteile: 
	Besserverdienende werden nicht über 
die Progression des Steuersystems bevor-
zugt.

Bausparen: Unsere Nachbarn machen es besser
G a s t k o m m e n t a r

Hildegard Fässler

Michael Töngi

Beim Bausparen geht es weniger ums Eigenheim als um neue Steuerprivilegien.



7Mieten & Wohnen 9 | 2011

G
ra

fi k
 m

&
w

‹sie	wollen	vor	allem	neue	steuerprivilegien›

öffentliche Hand das Sparen fürs Ei-
genheim nicht über Steuererleichte-
rungen, sondern über verbilligte 
Kredite fördert, wie zum Beispiel in 
Deutschland oder Österreich. Das 
wäre ein sinnvolleres System. Doch 
das wollten die Initianten aus Haus-
eigentümerkreisen nicht. Sie wollen 
vielmehr neue Steuerprivilegien, 
die vor allem den Gutgestellten und 
Vermögenden dienen. 

Können Sie das belegen?
Wir haben nachgerechnet. Wenn je-
mand z.B. in Bern ein steuerbares 
Einkommen von 50’000 Franken hat, 
würde er in den zehn Jahren des 
Bausparens von einer Steuerreduk-
tion von 39’525 Franken profi tieren. 
Hat er aber ein steuerbares Einkom-
men von 150’000 Franken, so könnte 
er gleich 80’085 Franken einsparen. 
Der Unterschied springt doch ins 
Auge. Die Bausparvorlage funktio-
niert nach dem Prinzip: Wer hat, 
dem wird gegeben. In fi nanziell an-
gespannten Zeiten brauchen wir sol-
che Privilegienschindereien nun 
wirklich nicht. 

Es scheint, als passe Ihnen die 
ganze Vorlage nicht...
Ja, das ist so. Diese Vorlage ist wirk-
lich unnötig und obendrein auch 
noch ungerecht den Mietenden ge-
genüber. Seit Jahren profi tieren 
Hauseigentümer von Vorteilen wie 

welche	Folgen	
für	die	mieter?
Der Ökonom und frühere 
SMV/D-Präsident Rudolf 
Strahm beantwortete die 
Frage, welche Folgen die 
Finanzkrise für die Miete-
rinnen und Mieter hat.

Wie ist die Finanzkrise über-
haupt entstanden? Strahm er-

innerte an einem Vortrag vor der De-
legiertenversammlung des SMV in 

Bern daran, dass 
die Globalisie-
rung in den letz-
ten zwanzig Jah-
ren eine Vervier-
fachung der in-
ternationalen 
Bankverfl ech-
tungen gebracht 
hat. Dann kam 
die Hypotheken-

krise in den USA, als raffgierige Ban-
ken selbst Obdachlosen noch Hypo-
theken anhängten, obwohl allen 
klar war, dass diese sie niemals wür-
den bedienen können. Der nachfol-
gende Sturz der Liegenschaftenprei-
se riss nicht nur die USA ins 
Schuldenloch, sondern auch viele 
europäische Banken, die dann vom 
Staat unter Inkaufnahme neuer 
Schulden gerettet werden mussten. 

Gigantische	staatsschulden
«Die Finanzkrise hinterlässt in den 
Industriestaaten gigantische Staats-
schulden», betonte Strahm. Beson-
ders die Schweiz hat darunter zu lei-
den, weil der Franken nun unter 
Spekulations- und Aufwertungs-
druck geriet. Seit 2008 gewann der 

Franken ununterbrochen an Wert 
und erreichte im August 2011 mit ei-
nem Kurs gegenüber dem Euro von 
Fr. 1.10 den Kulminationspunkt, bis 
endlich die Nationalbank eingriff. 
Strahm machte deutlich, dass der 
starke Franken viele Arbeitsplätze 
gefährdet, die ins Ausland verlegt 
werden. 
 Heute ist die wirtschaftlliche Si-
tuation durch eine Stagnation mit 
wenig Infl ation gekennzeichnet. Die 
Interventionen der Nationalbank 
führen zu einer Expansion der Geld-
menge, was Infl ationsrisiken birgt. 
Was passiert mit den Zinsen? Sie 
bleiben laut Strahm bei schwacher 
Wirtschaft und geringer Infl ation 
tief. Bedenken für die Kreditversor-
gung bestünden keine, sie bleibe 
weiterhin liquid. Allerdings gibt es 
das Problem der Überhitzung auf 
dem Immobilienmarkt. Strahm 
sieht Preisblasen jedoch beschränkt 
auf die Gebiete Zürich-Baden-Win-
terthur sowie Genfersee, wo die See-
feldisierung von sich reden macht, 
also die Verdrängung durch Investo-
ren mit hoher Kaufkraft. 

Banken	müssen	mehr	
Eigenmittel	haben
Strahm fi ndet es richtig, dass die 
Banken bei Hypotheken mehr Eigen-
mittel hinterlegen müssen, um Risi-
ken zu dämpfen. Beim Wohnungs-
bau empfi ehlt er Neuüberbauungen 
und die Gründung neuer gemein-
nütziger Bauträger, die zusammen 
mit Pensionskassen neue Wohnbau-
ten kofi nanzieren könnten. Auch 
hält er Mindestanteile für Gemein-
nützige für sinnvoll. Und die Lex Kol-
ler soll weitergeführt bzw. sogar ver-
schärft werden. 

F i n a n z k r i s E

dem stark reduzierten Eigenmiet-
wert oder anderen Steuerprivile-
gien. Und die Mietenden? Sie kön-
nen in der Steuerrechnung nichts 
abziehen. Für sie wird nicht nur 
nichts getan, vielmehr wurden so-
gar noch die Fördermittel zum Bei-
spiel für die Wohnbaugenossen-
schaften, die günstige Wohnungen 
erstellen, zusammengestrichen. Die-
se ungerechte Politik muss endlich 
gestoppt werden. Am 11. März kön-
nen wir das an der Urne tun.

Dennoch ist die Wohneigentums-
förderung eine Verfassungsauf-
gabe. Wie soll man ihr nachkom-
men?
Die Förderung von günstigen Woh-
nungen ist auch eine Verfassungs-
aufgabe, doch sie wird andauernd 
boykottiert. Wir sind nicht dagegen, 
dass Wohneigentum gefördert wird. 
Aber man soll die richtigen Mittel 
dafür wählen. Mit der zweiten Säule 
zum Beispiel wird schon heute in 
stattlichem Umfang der Erwerb von 
Wohneigentum gefördert. Das ist 
unser gutschweizerischer Weg. Blei-
ben wir dabei! Man könnte auch 
noch die gemeinnützigen Genossen-
schaften fördern. Diese stellen ja 
auch Wohneigentum zur Verfü-
gung, dies einfach im genossen-
schaftlichen Rahmen. Aber davon 
reden die Bausparbefürworter be-
zeichnenderweise nie.

Rudolf Strahm

Bruttoeinkommen
Fr. 68’400.–

Sparbetrag fr. 360.–

Bruttoeinkommen
Fr. 93’069.–

Sparbetrag fr. 5688.–

Bruttoeinkommen
Fr. 208’524.–

Sparbetrag fr. 40’980.–

Bruttoeinkommen
125’928.–

Sparbetrag fr. 15’672.–

nur	die	gut	Verdienenden	profi	tieren

Die Bausparvorlage bringt vor allem den höheren Einkommen Vorteile.

Die Globalisierung brachte eine Vervierfachung der internationalen Bankenver-
fl echtungen und mehr gegenseitige Abhängigkeiten.

ausstehende	kreditpositionen	aller	Banken	gegenüber
dem	ausland	seit	1993
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das	mietrecht	gilt	auch	in	den	altersresidenzen
Immer mehr Menschen 
wohnen im Alter in einer 
Seniorenresidenz. Auch dort 
gilt das Mietrecht. Dies hat 
nun ein weiteres Gericht 
bestätigt. Das Urteil könnte 
grosse Folgen haben.

Der Streit entstand in einer Al-
tersresidenz in der Stadt Zürich. 

Dort wurde vor drei Jahren der Pen-
sionspreis erhöht. Der Kläger, der 
von MV-Präsidentin Anita Thanei 
vertreten wird, hatte bisher 5187 
Franken pro Monat bezahlt. Neu hät-
te er 156 Franken mehr bezahlen sol-
len. Der Pensionspreis erscheint 
hoch, doch sind darin Essen, Reini-
gung sowie auch pfl egerisch-medizi-
nische Leistungen inbegriffen. Der 
Bewohner lebt in einer Zweizimmer-
wohnung mit Terrasse. Als der Refe-
renzzinssatz im folgenden Jahr auf 
3.25% sank, verlangte er eine Reduk-
tion. Doch die Residenzleitung wei-
gerte sich mit dem Argument, der 
Pensionsvertrag unterliege nicht 
dem Mietrecht. Damit hatte man 
aber in ein Wespennest gestochen. 

Denn die Frage, welchen juristischen 
Charakter ein solcher Pensionsver-
trag eigentlich hat, war bislang un-
geklärt resp. unter Fachleuten um-
stritten. Einig ist man sich nur, dass 

höhung des Pensionspreises hat da-
her nach den mietrechtlichen Be-
stimmungen zu erfolgen», ist im Ur-
teil des Mietgerichts nachzulesen. 

amtliches	Formular	nötig
Konkret heisst das: Die Seniorenresi-
denz hätte die Pensionspreiserhö-
hung nicht bloss in einem Schrei-
ben, sondern mit einem amtlichen 
Formular anzeigen müssen. Und sie 
hätte den Preis bei gesunkenem Re-
ferenzzinssatz auch nach unten an-
passen müssen. Da sie dies nicht ge-
tan hat, ist die Erhöhung nichtig, 
und der seither zu viel bezahlte Pen-
sionspreis muss samt Zins zurücker-
stattet werden. Das macht zwar 
nicht übertrieben viel aus – es sind 
rund 3430 Franken –, doch liegt der 
Wert des Urteils an einem anderen 
Ort: Ältere Leute, die in einer Senio-
renresidenz wohnen, sind ebenfalls 
durch das Mietrecht geschützt und 

der	smV/d	
jetzt	auch	auf	
Facebook

www.facebook.com/
mieterverband

Anzeige

Das Alter hat sich stark verändert. 
Der lebensabschnitt nach der Pen-
sionierung wird nicht nur länger, son-
dern ist auch von grösserer Gesund-
heit, mehr Aktivitäten und höherer 
Mobilität bestimmt. Nicht viel geän-
dert hat sich dagegen am Wunsch, so 
lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden zu wohnen. 
 Das klassische Altersheim hat zu-
gunsten anderer Wohnformen an Be-
deutung eingebüsst. Heute gibt es 
Alterssiedlungen und vermehrt auch 
partizipative und gemeinschaftliche 
Wohnformen wie Haus- und Wohn-
gemeinschaften sowie private Insti-
tutionen, die autonomes Wohnen er-
möglichen und gleichzeitig auch 
Pfl egedienstleistungen anbieten (Al-
tersresidenzen). 
 laut dem Altersforscher Prof. 
françois Höpfl inger sind die meisten 
Älteren mit ihrer Wohnung zufrie-
den. Oft aber werde die Wohnung als 
zu wenig altersgerecht eingestuft. 
fast die Hälfte der 55- bis 64-Jährigen 
lebt in der eigenen Wohnung. Zudem 
werden die Älteren mobiler: ein fünf-
tel der 60- bis 74-Jährigen hat in den 
letzten fünf Jahren den Wohnort ge-

wie	leben	ältere	menschen?
wechselt. Der Wechsel in eine Alters-
wohnung wird heute erst im Alter 
nach 75 bis 80 Jahren in erwägung 
gezogen. 
 für Personen im hohen Alter über 
80 steht eine form des betreuten 
Wohnens im Zentrum. Sie bevorzu-
gen eine Kombination von hindernis-
freien Wohnungen mit guten Dienst-
leistungen, also Wohnen mit Service. 
Vermehrt gewinnen auch gemein-
schaftliche Wohnformen an Interes-
se, gemäss dem Stichwort «Zusam-
men allein wohnen».

es sich um einen so genannten «ge-
mischten» Vertrag handelt: Mit Woh-
nen, Essen und Pfl ege enthält er klar 
verschiedene Elemente. Aber gilt 
hier nun das Mietrecht oder nicht?  
Darüber hatte sich bereits einmal 
das Zürcher Obergericht in einem 
Streitfall aus Winterthur den Kopf 
zerbrochen. Es war im Oktober 2008 
zum Schluss gekommen, dass das 
Mietrecht wegen der deutlichen 
mietrechtlichen Komponenten an-
wendbar ist. 

komplizierte	Berechnung
Doch die Sache ist kompliziert. Die 
Altersresidenz macht nämlich gel-
tend, dass nur rund 40% ihrer Be-
triebskosten auf die herkömmlichen 
Mietkosten entfallen würden, wäh-
rend 60%  für die Betreuung der Pen-
sionäre, den Gastrobereich sowie für 
weitere Dienstleistungen aufgewen-
det würden. 
 Das Mietgericht Zürich, bei dem 
der Fall hängig war, nahm im ver-
gangenen Juli die Betriebsrechnung 
unter die Lupe und stellte dabei ver-
schiedene Faktoren klar, unter ande-
rem die Wohnungsgrös-se: Der Pen-
sionär lebt nicht auf 80 Quadratmeter 
wie angegeben, sondern nur auf 55. 
Auch fand das Gericht, dass die Miet-
kosten gleichwertig den übrigen 
Kosten gegenüberzustellen sind. 
Beim näheren Hinsehen kam es so-
gar zum Schluss, dass im vorliegen-
den Pensionsvertrag die mietrechtli-
chen Aspekte überwiegen. «Die Er-
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Eine Seniorenresidenz ist kein mietrechtsfreier Raum – zum Glück für die Bewohner.

Senioren wollen fi t bleiben.
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das	mietrecht	gilt	auch	in	den	altersresidenzen
B o d E n p o l i t i k

Basler	Boden	
nicht	verscherbeln
In Basel strebt eine neue 
Bodeninitiative aus dem 
Umfeld der Genossenschaf-
ten und gemeinnützigen 
Stiftungen den haushälte-
rischen Umgang mit dem 
Boden an. Land soll nur 
noch im Baurecht abgege-
ben werden.

sie können dessen Schutzbestim-
mungen anrufen. Das Urteil könnte 
Folgen für Tausende von älteren 
Menschen haben, die ebenfalls in 
solchen Residenzen leben. 
 Bleibt anzumerken, dass der 
Streit noch nicht entschieden ist. 
Die Residenzbetreiber haben näm-
lich Berufung beim Zürcher Oberge-
richt eingelegt, so dass diese Instanz 
auch noch entscheiden muss. Dort 
jedoch hat der Kläger gute Chancen, 
seinen Erfolg zu wiederholen. Denn 
wie erwähnt, hat das Obergericht 
die Zuständigkeitsfrage bezüglich 
des Mietgerichts bereits einmal be-
urteilt und zu erkennen gegeben, 
dass bei Pensionsverträgen das Miet-
recht nicht einfach aussen vor gelas-
sen werden darf. Die Residenzen wä-
ren wohl gut beraten, sich schnell 

mit dem Mietrecht vertraut zu ma-
chen, um unangenehme Überra-
schungen zu vermeiden. 

Mit einem Sechs-Punkte-Pro-
gramm will die Initiative ver-

hindern, dass in Basel die Grundstü-
cke immer knapper und immer teu-
rer werden. Zu einem solchen Pro-
gramm haben sich drei Partner zu-
sammengefunden: der Genossen-
schaftsdachverband SVW sowie die 
beiden Stiftungen Habitat und Edith 
Maryon. Bei diesen Stiftungen han-
delt es sich um baslerische Einrich-
tungen mit sozialer Zielsetzung. 

roche-Erbin	oeri
Habitat existiert seit den 1990er Jah-
ren und hat bereits über 200 Woh-
nungen mit gemeinnütziger und 
ökologischer Ausrichtung erstellt. 

Mit der Aktienmühle im Klybeck-
quartier hat die Stiftung ein stillge-
legtes Areal erworben, das nun in ei-
nen Begegnungs- und Arbeitsort für 
das Quartier umgenutzt werden 
soll. Bei Habitat engagiert sich die 
Roche-Erbin Beatrice Oeri. 
 Die Stiftung Edith Maryon, 1990 
im anthroposophischen Umfeld ent-
standen, fördert soziale Wohn- und 
Arbeitsstätten und kauft Grundstü-
cke, um sie der Spekulation zu ent-
ziehen und für soziale Zwecke nutz-
bar zu machen. Auch sie hat schon 
Dutzende von Projekten realisiert 
und sich überdies einen Namen mit 
verbürgten Mietkautionen gemacht. 
Übrigens: Edith Maryon war eine 
Mitarbeiterin von Rudolf Steiner, 
dem Gründer der Anthroposophie. 
 Die neue lancierte Bodeninitiati-
ve fordert, dass der Kanton keine 
Grundstücke mehr verkauft, son-
dern nur noch im Baurecht abgibt, 
und zwar vorzugsweise an gemein-

nützige Körperschaften. «Land im 
Baurecht macht das Wohnen darauf 
bezahlbar», lautet ein Slogan der In-
itiative. Weiter verlangt sie, dass der 
Kanton Grundstücke erwerben und 
diese für den familien- und umwelt-
freundlichen Wohnungsbau abge-
ben soll. Die Mittel dazu würden aus 
einem neuen Landerwerbsfonds 
kommen, der durch die Mehrwert-
abgabe gefüllt wird: Private, die 
durch Umzonungen eine Wertsteige-
rung ihres Bodens erfahren, dürfen 
in Basel diesen Gewinn nicht ein-
fach einstreichen, sondern müssen 
dafür einen Obolus entrichten. Die 
Mehrwertabgabe ist ein bodenpoliti-
sches Postulat, das derzeit überall in 
Diskussion ist. Auch der Bund sieht 
im Raumplanungsgesetz die Einfüh-
rung einer solchen Abgabe vor. 

Von	19	auf	94	millionen
Mit der Initiative reagieren die Trä-
ger auf eine Misere, die sich in den 
letzten Jahren immer stärker ab-
zeichnete. So verkaufte der Kanton 
reihenweise Grundstücke an private 
und gab sie so aus der Hand, etwa 
den Münsterplatz, die Hüningerstra-
sse oder den Rheinhafen St. Johann, 
der an Novartis ging. Im Jahr 2006 

wurde die 
Markthalle 
samt Nebenge-
bäude für 19 
Mio. Franken 
an den Immo-
bilienkonzern 
Allreal ver-
scherbelt, der 

nun die Liegenschaften für 94 Mio. 
Franken an einen Immobilienfonds 
der Credit Suisse verkauft hat. «So 
darf es nicht mehr weitergehen», 
sagt Jörg Vitelli, Präsident des Nord-
westschweizer Dachverbands der 
Wohnbaugenossenschaften und SP-
Grossrat. Deals wie die Markthalle 
hätten seiner Ansicht nach nie mög-
lich sein dürfen. 
 Einer solchen Ausverkaufspolitik 
der öffentlichen Hand will die im 
September lancierte Volksinitiative 
einen Riegel schieben. Sowohl der 
MV Basel als auch der Hausverein 
unterstützen das Volksbegehren. 
«Das liegt ganz auf unserer Linie», 
heisst es beim MV Basel, der sich 
auch direkt engagiert hätte. Offen-
bar ging der MV aber bei der Bildung 
der Trägerschaft vergessen. 

n E w s

winterthur	
soll	stiftung	gründen
In Winterthur haben SP, Grüne und 
EVP eine Volksinitiative für günsti-
gen Wohn- und Gewerberaum lan-
ciert. Sie verpfl ichtet die Stadt zur 
Gründung einer Stiftung mit min-
destens 10 Mio. Franken. Sie soll Häu-
ser erwerben oder selber erstellen 
und nach dem Prinzip der Kosten-
miete zur Verfügung stellen. Die Ini-
tiative orientiert sich am Beispiel 
der Zürcher Stiftung PWG. 

service
Ú www.bodeninitiative-basel.ch

m V 	 G l a r u s

ohne	kosten	ans	Gericht
Die Mietenden im Kanton 
Glarus sollen von einem 
kostenlosen Verfahren vor 
Gericht profi tieren können. 
Dies fordert der MV Glarus 
in einem neuen Vorstoss.

Der MV hat bei der Staatskanzlei 
einen so genannten Memorials-

antrag eingereicht. Das ist eine Ini-
tiative, über die 
im Falle einer 
Erheblicherklä-
rung im Kan-
tonsparlament 
auch an der 
Landsgemeinde 
abgestimmt 
werden muss. 
Gegenstand ist 
das Verfahren 

für Mietende vor Gericht. Der MV 
verlangt, dass dieses in Zukunft kos-
tenlos sein soll. 
 Gemäss Markus Rhyner, Präsi-
dent des MV Glarus, sollen Mietende 
bei Streitigkeiten nicht mit unnöti-
gen Kosten belastet werden. Recht 
haben und Recht erhalten sei auch 
im Kanton Glarus immer noch zwei-
erlei, heisst es im Memorialsantrag. 
Nur bei einem kostengünstigen Zu-
gang zum Recht seien die Schutzbe-
stimmungen des Mietrechts wirk-

sam. Der MV hält dafür, dass hohe 
Gerichtskosten Mietende abschre-
cken würden, ihre Rechte gegenüber 
Vermietern wahrzunehmen. Als Fol-
ge der neuen schweizerischen Zivil-
prozessordnung wurden gar noch 
zusätzliche Hürden aufgestellt, zum 
Beispiel die Pfl icht zur Leistung von 
Kostenvorschüssen. So könnten Miet-
streitigkeiten schnell einmal Kosten 
in Höhe von hunderten oder mehre-
ren tausend Franken verursachen. 
Daher seien kostenlose Mietverfah-
ren sehr wichtig, so Rhyner. 
 Der MV-Präsident weiss, wovon er 
spricht, ist er doch selber Jurist und 
als Gerichtsschreiber tätig. Mit dem 
Vorstoss meldet sich der MV Glarus 
in der politischen Arena zurück. So 
wie es der neue Präsident, der seit 
Frühling 2010 im Amt ist, in M&W 
auch angekündigt hat. Er meinte da-
mals, der MV müsse wieder mehr auf 
sich aufmerksam machen und für 
Publizität sorgen, um breitere Kreise 
für seine Angebote zu gewinnen. 

Nächstes Jahr kann der MV Glarus, 
die kleinste der MV-Sektionen in 
der Deutschschweiz, einen runden 
Geburtstag feiern: er wird 20 Jahre 
alt. Die feier fi ndet anlässlich der 
Hauptversammlung am freitag, 23. 
März um 19.30 uhr im rest. Gesell-
schaftshaus in ennenda statt. 

mV	Glarus	wird	20

Markus Rhyner
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	 	 	 h o t l i n E
0900	900800	
(chF	3.70/min.,	
aus	dem	Festnetz) 
Ab Verbindung mit dem/r rechtsberaterIn

Kurze telefonische Rechtsauskünfte des 
Schweizerischen Mieterinnen- und 
Mieterverbandes: Mo bis Fr, 9 bis 15 Uhr

haben	sie	mietprobleme?

KAM-oeko-LOGISCH
TEL/FAX 044 272 14 44

www.kamoeko.ch

REINIGUNGSSERVICE
Wohn-, Büro- und Gebäudereinigung, 

Daueraufträge aller Art, 
Zwischenreinigungen, 
kostenlose Beratung 

und Offerte mit Abgabegarantie

UMZUGSSERVICE
Umzüge + Entsorgung + Reinigungen
2 Fachmänner + LKW + Versicherung 

Fr. 140.–/Std. Gratisofferte

Anzeigen

www.hausverein.ch

 Die echte Alternative zum Hauseigentümerverband.

Kurs Stockwerkeigentum – 
was Sie wissen müssen

In diesem Kurs erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf  
einer Stockwerkeigentumswohnung achten müssen. 
Sie lernen aber auch, wie Sie selber Stockwerk- 
eigentum begründen oder verwalten können.

Dienstag, 24. Januar 2012, 18.15 – 20.45 Uhr, 
in Olten (SBB-Buffet, Konferenzräume 1. Stock)

Leitung: Karin Weissenberger, Immobilienfachfrau
Kosten: Fr. 75.– für Mitglieder des Hausvereins /  
Mieterverbands
Anmeldung bis 17. Januar an kurse@hausverein.ch / 
Tel. 031 311 50 55

Hausverein
SCHWEIZ
Für umweltbewusste
und faire EigentümerInnen

www.oikocredit.ch

Seit 35 Jahren unterstützt 
Oikocredit benachteiligte 
Menschen mit fairen Darlehen.

Helfen auch Sie mit, 
indem Sie Anteilscheine 
von Oikocredit zeichnen.

Legen Sie Ihr Geld sozial 
verantwortlich und nachhaltig 
bei Oikocredit an.
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B E r G G E B i E t E

wohnraum	soll	auch	in	Bergregionen	
bezahlbar	sein
Auch in Bergkantonen gibt 
es ein Wohnproblem. Was 
tun? Dieser Frage ging eine 
Tagung in Chur nach. 

Kein Zweifel: Auch Berggebiete 
kennen Wohnprobleme. Verur-

sacht werden sie es etwa durch Ver-
drängung, hohe Bodenpreise oder 
Abwanderung. Doch es gibt Lösun-
gen, wie Lukas Bühlmann von der 
Schweizerischen Vereinigung für 
Landesplanung an einer Tagung in 
Chur aufzeigte. So seien die Möglich-
keiten gross, in ländlichen Gemein-
den zu verdichten. Als gelungenes 
Beispiel erwähnte er die Gemeinde 
Wartau SG, wo die Gemeinde Beiträ-
ge an Umnutzungen oder Abbrüche 
von leeren Bauten leisten kann, 
wenn damit neue Grundstücksfl ä-
chen geschaffen werden. 
 Mehrere Kantone haben Mass-
nahmen gegen die Baulandhortung 
ergriffen. Obwalden kennt ein 
Kaufsrecht der öffentlichen Hand, 
in Appenzell-Ausserrhoden kann 
ausgezont werden. Damit entstehen 
aber noch keine günstigen Wohnun-
gen, auf die auch ländliche Kantone 
angewiesen sind. Laut Bühlmann 
müssen die Gemeinden Quotenrege-
lungen für preisgünstigen Wohn-
raum erlassen oder sie können 
Kaufsrechte der Gemeinde bei Neu-
einzonungen wie in Oberägeri ZG 
oder Anteile für die Einheimischen 
wie im Engadin festlegen. 
 Oft meint man, Gemeinnützige 
würden nur in grossen Städten bau-
en. Aber das stimmt nicht, wie Ste-
phan Schwitter, Direktor des Schwei-
zerischen Verbands für Wohnungs-
wesen, feststellte. Genossenschaften 

bauten und bauen auch in ländli-
chen Gebieten. Sie seien eine ausge-
zeichnete Alternative, um das Ziel 
von preisgünstigen Wohnungen zu 
erreichen, so Schwitter. Für Martin 
Vinzens, Sektionschef im Bundes-
amt für Raumentwicklung, kommt 

es darauf an, dass die Schweiz weder 
zur blossen Alpencity noch zum tou-
ristischen Heidiland wird, sondern 
vielfältig bleibt. Er kündigte an, dass 
der Bund nächstes Jahr ein neues 
Raumkonzept zur Diskussion stel-
len werde. 

Siedlung «Bovel» der Genossenschaft St. Pirminsberg in Pfäfers/SG
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nur	ein	befristeter	nachmieter?
Frage: Ich habe meine Wohnung auf den 
nächstmöglichen Termin Ende März ge-
kündigt, möchte aber schon Ende Dezem-
ber ausziehen. Deshalb habe ich der Ver-
mieterin auf Anfang Januar einen Nach-
mieter vorgeschlagen. Diese sagt nun, der 
Nachmieter könne die Wohnung nur be-
fristet haben, bis Ende März. Denn dieser 
müsse zu den gleichen Bedingungen in 
mein Mietverhältnis eintreten. Und die-
ses sei auf Ende März gekündigt. Darf sie 
das?
Hotline: Hin und wieder argumen-
tieren Vermieterinnen und Ver-
mieter so. Der wirkliche Grund 
wird sein, dass ihnen der vorge-
schlagene Nachmieter nicht passt. 
Denn diese wird sich vermutlich 
zurückziehen, wenn sie die Woh-
nung nur von Januar bis März 
mieten kann. Wenn man Arti-
kel 264 OR wortwörtlich aus-
legt, hat die Argumentation 
Ihrer Vermieterin tatsäch-
lich eine gewisse Logik. 
 Die Gesetzesauslegung 
ist aber keine Mathematik-

aufgabe. Man muss dabei auch den 
Sinn der betreffenden Bestimmung 
im Auge behalten, sonst gelangt 
man zu abstrusen Ergebnissen. Ver-
nünftigerweise kann man Artikel 
264 OR nur so verstehen, dass Sie 

 Vorzugskonditionen 
 für MV-Mitglieder 

Buchen Sie mit der AVIS Worldwide 
Discount Nummer D935700 zu preisgüns-
tigen Tarifen Autos und Lieferwagen. 

Unter www.avis.ch, Tel. 0848 81 18 18 
oder auf www.mieterverband.ch 
unter «Dienstleistungen».

kann	ich	eine	reduktion	
verlangen?
Frage: An einem Nachbarhaus wird das 
Dach renoviert. Kann ich deswegen eine 
Mietzinsreduktion verlangen?
Hotline: Wahrscheinlich eher nicht, 
das ist aber eine Ermessensfrage. 
Das Kreisgericht St.Gallen (EV 
2008.28, 21.10.2008) hat kürzlich ein 
Urteil dazu gefällt. Demnach haben 
Sie nur dann Anspruch auf eine 
Mietzinsermässigung, wenn der 
Lärm von einer Baustelle den nor-
malen Umgebungslärm in ihrer 
Wohngegend überschreitet. Ein 
durchschnittlicher Strassen- und 
Stadtlärm in städtischer Umgebung 
wäre hingegen ohne Mietzinsreduk-
tion hinzunehmen. Unterhaltsarbei-

ten an Nachbarliegenschaften in der 
Umgebung gehören nach Ansicht 
des Kreisgerichts St.Gallen grund-
sätzlich ebenfalls zum normalen 
Umgebungslärm. Das spricht gegen 
eine Mietzinsreduktion. Man muss 
die Beeinträchtigungen aber im Ein-
zelfall anschauen. 
 Keine Rolle spielt, dass Ihr Ver-
mieter keinen Einfl uss auf die Dach-
renovation an der Nachbarliegen-
schaft hat. Wenn er Ihnen eine 
Mietzinsreduktion gewähren muss, 
kann er den betreffenden Betrag 
grundsätzlich von der Eigentümer-
schaft der Nachbarliegenschaft zu-
rückfordern.

Anzeige

einen Nachmieter stellen dürfen, der 
Ihre bisherige Wohnung zu den glei-
chen Bedingungen mietet, wie sie vor 
Ihrer Kündigung galten. Gesteht die 

Vermieterin Ihrem Nachmieter nur 
einen befristeten Mietvertrag bis En-
de März zu und er springt deswegen 
ab, sind Sie zu keinen weiteren Miet-
zinszahlungen mehr verpfl ichtet. 
 Anders würde es sich verhalten, 
wenn die Vermieterin Ihnen auf En-
de März gekündigt hätte und Sie 
schon Ende Dezember ausziehen 
möchten. Dann könnte eine Nach-
mieterschaft tatsächlich nur einen 
befristeten Vertrag bis Ende März 

beanspruchen. In diesem Fall 
könnten Sie jedoch zur Vermie-

terin sagen: «Sehen Sie, ich ha-
be eine neue Wohnung auf 

Anfang Januar. Entlassen 
Sie mich dann aus dem 

Mietverhältnis. Ansons-
ten muss ich die betref-
fende Wohnung sein 

lassen und bei der Schlich-
tungsbehörde ein Begehren um 
Mieterstreckung stellen. Dann 
bin ich unter Umständen noch 
länger als ein Jahr in der bisheri-

gen Wohnung.»

Bi
ld

 m
&

w

ber ausziehen. Deshalb habe ich der Ver-
mieterin auf Anfang Januar einen Nach-
mieter vorgeschlagen. Diese sagt nun, der 
Nachmieter könne die Wohnung nur be-
fristet haben, bis Ende März. Denn dieser 
müsse zu den gleichen Bedingungen in 
mein Mietverhältnis eintreten. Und die-
ses sei auf Ende März gekündigt. Darf sie 

Hin und wieder argumen-
tieren Vermieterinnen und Ver-
mieter so. Der wirkliche Grund 
wird sein, dass ihnen der vorge-
schlagene Nachmieter nicht passt. 
Denn diese wird sich vermutlich 
zurückziehen, wenn sie die Woh-
nung nur von Januar bis März 
mieten kann. Wenn man Arti-

 OR wortwörtlich aus-
legt, hat die Argumentation 
Ihrer Vermieterin tatsäch-
lich eine gewisse Logik. 
 Die Gesetzesauslegung 
ist aber keine Mathematik-

man zu abstrusen Ergebnissen. Ver-
nünftigerweise kann man Artikel 
264 OR nur so verstehen, dass Sie 

kann	ich	eine	reduktion	

Ihrer Kündigung galten. Gesteht die ab, sind Sie zu keinen weiteren Miet-
zinszahlungen mehr verpfl ichtet. 
 Anders würde es sich verhalten, 
wenn die Vermieterin Ihnen auf En-
de März gekündigt hätte und Sie 
schon Ende Dezember ausziehen 
möchten. Dann könnte eine Nach-
mieterschaft tatsächlich nur einen 
befristeten Vertrag bis Ende März 

beanspruchen. In diesem Fall 
könnten Sie jedoch zur Vermie-

terin sagen: «Sehen Sie, ich ha-
be eine neue Wohnung auf 

Anfang Januar. Entlassen 
Sie mich dann aus dem 

Mietverhältnis. Ansons-
ten muss ich die betref-
fende Wohnung sein 

lassen und bei der Schlich-
tungsbehörde ein Begehren um 
Mieterstreckung stellen. Dann 
bin ich unter Umständen noch 
länger als ein Jahr in der bisheri-

gen Wohnung.»

w o h n u n G s w E c h s E l

situation	wird	ausgenützt
Bei Mieterwechseln schla-
gen die Vermieter oft auf, 
ohne an der Wohnung 
etwas zu verbessern. Diese 
alte Tatsache wird durch 
eine neue Studie bestätigt. 

Das Immobilienberatungsunter-
nehmen IAZI führte unlängst ei-

nen Kongress in Bern durch. Dabei 
wurden die Ergebnisse einer verglei-
chenden Untersuchung bekannt ge-
geben. Es wurde die Entwicklung 
der Mieten von Wohnungen mit und 
ohne Mieterwechsel miteinander 
verglichen. Was heraus kam, kann 
niemanden erstaunen: Wohnungen 
ohne Wechsel verzeichneten im Zeit-
raum von 2000 bis heute einen Ge-
samtaufschlag von 6,8 Prozent. Bei 
Wohnungen mit Wechseln verteuer-
ten sich die Mieten um 13.1 Prozent. 
Es sei offensichtlich, dass Vermieter 
die Wohnungswechsel zur Anpas-
sung an die Mieten ans Marktniveau 
nutzten, folgert IAZI. 

 Eine neue Erkenntnis ist das ge-
wiss nicht. Erstaunen mag höchs-
tens, wie dieses Resultat in den Me-
dien kommuniziert wurde: Woh-
nungswechsel seien ein wesentli-
cher Grund für steigende Mieten in 
der Schweiz, hiess es. Sind nun am 
Ende gar die Mieterinnen und Mie-
ter die Verursacher von steigenden 
Mieten? Oder ihre Mobilität? An-
scheinend stehen Immobilienkreise 
auf derartige Formulierungen, in de-
nen die wirklichen Täter gar nicht 
mehr vorkommen...  

Eine Dachrenovation am Nachbarhaus rechtfertigt kaum eine Mietreduktion.
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wie	man	richtig	reklamiert,	wenn	
der	nachbar	stört
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Wenn Sie sich beim Vermieter be-
schweren, sollten Sie dies mit einge-
schriebenem Brief tun. Dann kön-
nen Sie beweisen, wann er vom 
Problem erfahren hat. Ab diesem 
Zeitpunkt besteht unter umstän-
den Anspruch auf eine Mietzinsre-
duktion, sofern die Beschwerden 
berechtigt sind. unternimmt der 
Vermieter nichts zur lösung des 
Problems, können sich gestört füh-
lende Mieter als Druckmittel den 
Mietzins bei der Schlichtungsbe-
hörde hinterlegen. Dazu müssen sie 
zuerst eine frist ansetzen und die 
Hinterlegung androhen. Über das 
genaue Vorgehen lassen Sie sich am 
besten vom MV beraten.   
 ebenfalls ein eingeschriebener 
Brief empfi ehlt sich, wenn Ihnen der 
Vermieter vorwirft, keine rücksicht 

reklamation	mit	eingeschriebenem	Brief

Ob Sie sich über Nachbarn 
beschweren wollen, sollten 
Sie sich gut überlegen. Denn 
Sie machen sich damit nicht 
unbedingt beliebt. Wenn Sie 
reklamieren müssen, sollten 
Sie das richtig tun. M&W 
gibt Ihnen nützliche Tipps.

Wo Menschen zusammen le-
ben, kommt es hin und wie-

der zu Reibereien. Davon können die 
Mitarbeitenden der MV-Beratungs-
stellen ein Lied singen. Sie bekom-
men unzählige Geschichten über bö-
se Nachbarn zu hören, die bei-
spielsweise die Zigarettenstummel 
vor die Haustür kippen, den Küchen-
teppich auf dem Balkon ausschüt-
teln oder bis kurz vor Mitternacht 
den Fernseher laut aufdrehen. 
 Solche Belästigungen müssen 
Mietende grundsätzlich nicht hin-
nehmen. Das Gesetz kennt aus-
drücklich eine Rücksichtspfl icht. In 
Art. 257f OR steht: «Der Mieter muss 
auf Hausbewohner und Nachbarn 
Rücksicht nehmen.» 
 Wo die Grenze des Zumutbaren 
liegt, ist oft in einer Hausordnung 
festgehalten. Diese ist allerdings nur 
gültig, wenn der Mietvertrag aus-
drücklich darauf verweist und sie 
den Mietenden beim Vertragsab-
schluss übergeben wurde. Ansons-
ten gelten der gesunde Menschen-
verstand und allenfalls die örtlichen 

Polizeivorschriften. Überall gilt nach 
22 Uhr Nachtruhe. Dann dürfen Sie 
sich nur noch in Zimmerlautstärke 
unterhalten, Musik hören oder fern-
sehen. Ungültig sind übrigens Be-
stimmungen in einer Hausordnung, 
die keinen sachlichen Grund haben 
und unverhältnismässig sind. So ein 
Fall wäre beispielsweise ein Verbot, 
nach 20 Uhr Besuch zu empfangen. 
Über eine solche Bestimmung dür-
fen Sie sich getrost hinweg setzen.  

Vermieter	muss	intervenieren	
Gemäss Gesetz ist es der Vermieter, 
der allenfalls die Rücksichtspfl icht 
durchsetzen muss. Wenn Sie sich al-
so von andern Hausbewohnern be-
lästigt fühlen, können Sie zwar re-
klamieren, aber letztlich muss der 
Vermieter gegen Fehlbare vorgehen. 
Unternimmt dieser nichts, können 
Sie bei der Mietschlichtungsbehörde 
ein Verfahren einleiten. Dies ist je-
doch nur beschränkt zielführend, 
weil Sie in der Schlichtungsverhand-
lung dem Vermieter und nicht dem 
Störenfried gegenüberstehen. Bei 
massiven Störungen, vor allem bei 
Lärm während der Nachtruhe, greift 
auf Verlangen auch die Polizei ein, 
wenn Sie diese rufen. 
 Es gibt allerdings nicht nur rück-
sichtslose Nachbarn, sondern auch 
solche, die übertrieben empfi ndlich 
sind: Sie beschweren sich ständig 
über Lärm, der in Wirklichkeit den 
Rahmen des Zumutbaren und Er-
laubten gar nicht sprengt. Solange 
die Überempfi ndlichen nicht ausfäl-
lig werden und den «Dienstweg» an 

die Verwaltung oder den Vermieter 
einhalten, kann man ihnen daraus 
in der Regel keinen Strick drehen. 
Anders, wenn sie mit dem Besenstiel 
an die Decke klopfen oder Kinder im 
Treppenhaus so zusammenstau-
chen, dass sie sich gar nicht mehr 
alleine vor die Wohnungstür ge-

trauen. Solche Reaktionen sind ih-
rerseits ein Verstoss gegen die Rück-
sichtspfl icht. Das ist übrigens auch 
so, wenn die Reklamationen berech-
tigt sind: Auch wer sich zu Recht am 
Lärm von Nachbarn stört, muss sich 
auf anständige Art beschweren und 
die Verhältnismässigkeit wahren. 

kündigung	als	konsequenz
Wer ständig zu Klagen Anlass gibt, 
riskiert in letzter Konsequenz die 
Kündigung. In schweren Fällen ist ei-
ne kurzfristige Kündigung möglich, 
mit einer Frist von 30 Tagen auf En-
de eines Monats. Dafür müssen aller-
dings ausserordentlich schwerwie-
gende Gründe vorliegen, die sich 
zudem nachweisen lassen. Zudem 
muss der Vermieter zumindest ein-
mal schriftlich gemahnt haben. An-
sonsten wird die Mietschlichtungs-
behörde die Kündigung für ungültig 
erklären, wenn sie der Betroffene an-
fi cht. In diesem Fall geht der Schuss 
für den Vermieter hinten hinaus. 
 Die kurzfristige Kündigung kann 
im Anfechtungsverfahren nicht in 
eine normale umgewandelt werden. 
Und nach erfolgreicher Anfechtung 
kommt der oder die Betroffene laut 
Gesetz sogar für drei Jahre in den Ge-
nuss eines ziemlich lückenlosen 
Kündigungsschutzes. In vielen Fäl-
len spricht der Vermieter deshalb ei-
ne normale Kündigung unter Ein-
haltung der im Mietvertrag oder 
Gesetz vorgesehenen Termine und 
Fristen aus. Auch diese kann als 
missbräuchlich angefochten wer-
den. Sind die Kündigungsgründe of-
fensichtlich nicht stichhaltig, sollte 
die Anfechtung Erfolg haben. Die 
Hürden sind aber weniger hoch als 
bei einer kurzfristigen Kündigung.  
 Ruedi Spöndlin

zu nehmen. Schreiben Sie auf jeden 
fall, Sie seien gerne zu einem Ge-
spräch bereit und würden sich be-
mühen, die Nachbarn nicht zu stö-
ren. Wenn die Vorwürfe Ihrer Ansicht 
nach übertrieben oder unberechtigt 
sind, fügen Sie beispielsweise hinzu: 
«Ich bin allerdings der Ansicht, dass 
die von Ihnen geschilderten Vor-
kommnisse nicht zutreffen. Ich habe 
den fernseher in meiner Wohnung 
immer nur auf Zimmerlautstärke 
laufen lassen.» Mit einem solchen 
Schreiben zeigen Sie, dass Sie zur Zu-
sammenarbeit bereit sind. Zudem 
verbessern Sie Ihre chancen für den 
fall, dass Sie eine spätere Kündigung 
anfechten müssen. Man kann Ihnen 
dann nicht vorwerfen, Sie hätten 
sich um die reklamationen foutiert 
und nichts unternommen.

Konfl ikte im nachbarschaftlichen 
Zusammenleben lassen sich letzt-
lich mit rechtlichen Mitteln kaum 
befriedigend lösen. eine einver-
nehmliche lösung ist deshalb im-
mer vorziehen. Daher sollten Sie je-
mandem, der Sie stört, am Anfang 
nicht allzu vorwurfsvoll gegenüber 
treten. Sagen Sie beispielsweise 
nicht: «Sie sind zu laut!», sondern 
senden Sie eine so genannte «Ich-
Botschaft» aus. Sagen Sie also: «Ich 
fühle mich gestört, wenn Sie abends 
laut miteinander sprechen. Geht es 
nicht auch etwas leiser?» Damit las-
sen Sie Ihrem Gegenüber die Mög-

konfl	ikte	einvernehmlich	lösen	ist	besser
lichkeit, das Gesicht zu wahren. Das 
ist eine wichtige Voraussetzung zur 
friedlichen lösung von Konfl ikten. 
 Nützlich sind neutrale Stellen, die 
bei der einvernehmlichen lösung 
von Konfl ikten in Mietliegenschaf-
ten helfen. Die Stadt Zürich hat gera-
de eine Anlaufstelle für Vermieter 
mit schwierigen Mietenden ge-
schaffen, um Kündigungen zu ver-
meiden. An die Anlaufstelle können 
sich auch Mieter wenden, denen 
aufgrund fi nanzieller oder sozialer 
Probleme ein Wohnungsverlust 
droht: www.stadt-zuerich.ch/ver-
mieter

Mit dem Besen sollte man den Nach-
barn nicht aus dem Busch klopfen.
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soziale	organisationen	engagieren	
sich	gemeinsam
Stadtwohnungen zu fairen 
Preisen zu fi nden ist für 
alle schwierig. Für Armuts-
betroff ene ist es so gut wie 
unmöglich. Sozial tätige 
Organisationen spüren 
das Problem. Am Zürcher 
Armuts-Forum der Caritas 
waren die Schwierigkei-
ten der Wohnintegration 
Thema.

Bi
ld

 zV
g

z ü r i c h

Auf dem Immobilienmarkt ist 
der Besserverdienende König: 

Wer es vermag, leistet sich gerne ei-
ne zentral gelegene Mansarden-
Wohnung. Über diese Art von Life-
style und Wohnkultur gibt es viel 
Hochglanzliteratur. Für Menschen 
mit geringem Einkommen und Wor-
king Poor ist das Dach über dem 
Kopf jedoch ein Grundbedürfnis 
und ein Problem – weit entfernt von 
Luxus und Prestige.

Ein	dach	über	dem	kopf
In Zürich ist die durchschnittliche 
Mietbelastung der Haushalte ge-
mäss der jüngst veröffentlichten Be-
völkerungsbefragung auf rekordho-
he 29 Prozent gestiegen. Während 
Menschen mit einem Bruttoeinkom-
men von 90’000 Franken und mehr 
nach wie vor «nur» 20 Prozent ihres 
Haushaltbudgets fürs Wohnen aus-
geben müssen, steigt dieser Wert für 
die unteren Einkommensgruppen 
deutlich über 30 Prozent. Für sie ist 
das Risiko, in die Schulden- oder in 

die Armutsfalle zu tappen, beson-
ders gross.
 Es erstaunt deshalb nicht, dass 
die Anlaufstellen sozialer Organisa-
tionen öfter mit Armutsbetroffenen 
konfrontiert sind. Diese suchen Hil-
fe und Rat betreffend Wohnungssu-
che, Mietzinsschulden oder Über-
nahme des Mietdepots. Dass in der 
sozialen Arbeit die Wohnintegration 
zunehmend zum Thema wird, ist 
für Walter Angst vom MV Zürich 
nicht erstaunlich: In der Vergangen-
heit sei oft vergessen worden, dass 
das Dach über dem Kopf Vorausset-
zung jeder Integration sei. Die neue 
Wohnungsnot in Zürich habe das 
sichtbarer gemacht.

zu	viel	fürs	wohnen	–	
zu	wenig	fürs	leben
 Caritas hat sich des Themas ange-
nommen. Zusammen mit der Stif-
tung Domicil, Pro Senectute, Pro Ju-
ventute und der Stiftung Mütterhilfe 
wurde die Arbeitsgruppe Wohnen 
gebildet, Grundlagen erarbeitet und 
die Publikation «Wohnen im Kanton 
Zürich» produziert. Unlängst wur-
den die Ergebnisse am Armuts-Fo-
rum 120 VertreterInnen von Verbän-
den und gemeinnützigen Organisa-
tionen, Amtsträgern diverser Zür-
cher Gemeinden und Sozialbehör-
den sowie Kirchenvertretern vorge-
stellt.
 Pascale Grange, Spezialistin für 
das Thema Wohnen und Armut bei 
Caritas Zürich, sensibilisierte die 
Anwesenden für die Bedeutung, die 
das Wohnen in der Stadt für Wenig-
verdienende hat. «Bezahlbare Woh-
nungen für Armutsbetroffene sind 
in der Stadt äusserst wichtig. Viele 

Das Schweigen von Armutsbetrof-
fenen über ihre prekäre Wohnsitua-
tion hat die fünffache Mutter Nata-
lia* gegenüber der caritas durch-
brochen. Ihre «Wohnungsnot» be-
gann, als ihr Mann die subventio-
nierte 51/2-Zimmer-Wohnung ver-
liess und ihr die Verwaltung wegen 
der neu eingetretenen unterbele-
gung ein ultimatum stellte. für die 
Mutter und die beiden Kinder, die zu 
diesem Zeitpunkt noch bei ihr 
wohnten, war die Wohnung zu 
gross. um das Problem zu lösen, zog 
die erwachsene Tochter mit ihrer 
fünfköpfi gen familie zur Mutter. 
Man wohnte zu acht in der 51/2-Zim-
mer-Wohnung. Natalia teilte fortan 
ihr Bett mit ihrem jüngsten Sohn. 

zu	acht	in	der	51/2-zimmer-wohnung
 Weil dies auf Dauer keine lösung 
sein konnte, suchten beide familien 
nach etwas Neuem. Als die familie 
der Tochter ausgezogen war und Na-
talia ein ersatzangebot in Aussicht 
hatte, kündigte sie die 51/2-Zimmer-
Wohnung. Als sich das ersatzange-
bot in luft aufl öste, stand sie auf der 
Strasse. Ihr Jüngster wohnt heute 
beim Vater. Sie schläft mal hier, mal 
dort. Die Hoffnung auf eine Woh-
nung hat Natalia aufgegeben. «Aber 
vielleicht klappt es irgendwann mal 
mit einem Zimmer, um meine Notla-
ge zu verbessern, damit mich mein 
Sohn besuchen kommen kann und 
um wieder einmal in ruhe schlafen 
zu können». 
* Name der Redaktion bekannt

haben nur in städtischen Gebieten 
Zugang zu wichtigen Institutionen 
und Dienstleistungen. Auch der An-
schluss an den öffentlichen Verkehr 
ist unentbehrlich für jene, die sich 
kein Auto leisten können.»
 Weil sie auf die Stadtwohnung 
angewiesen sind, müssen Armutsbe-
troffene viel zu viel für die Miete auf-
wenden. Abstriche müssen dafür bei 
der Ernährung, der Kleidung oder 
bei der Freizeitgestaltung gemacht 
werden. Solche Einschränkungen 
haben direkte Auswirkungen auf die 
Gesundheit und führen nicht selten 
zu sozialer Ausgrenzung und Isola-
tion. Laut Pascale Grange möchten 
sich Menschen in prekären Wohnsi-
tuationen oder von Armut Betroffe-

ne nicht öffentlich zur Schau stel-
len: «Sie sind beschämt über ihre 
Situation, sprechen nur ungern dar-
über und ziehen sich zurück.»

sich	einmischen
Für Caritas und die Non-Profi t-Orga-
nisationen war das Armutsforum 
ein Anfang. Sie wollen die Woh-
nungsnot so zeigen, wie sie sich für 
Armutsbetroffene darstellt. Und sie 
wollen gemeinsam für den Erhalt 
und den Ausbau des Angebots an 
günstigen Wohnungen lobbyieren. 
Einen Anfang gemacht haben Cari-
tas und Pro Juventute, die sich im 
Abstimmungskomitee «Mehr bezahl-
bare Wohnungen für Zürich» enga-
giert haben. Maggie Haab

«Alle Menschen wohnen irgendwo 
– einige davon im Kanton Zürich, 
wo der Boden beliebt und deshalb 
knapp ist. eine solidarische Gesell-
schaft muss Wege und räume fi n-
den, die allen eine angemessene 
Wohnsituation ermöglichen, auch 
Armutsbetroffenen.» Das sagt der 
Direktor der caritas Zürich, Max el-

Broschüre	«wohnen	im	kanton	zürich»
miger, im Vorwort der Broschüre 
«Wohnen im Kanton Zürich». Die 
«Wohnvision zum 6. Zürcher Ar-
mutsforum» bringt Texte und lö-
sungsstrategien auf Papier. Online 
verfügbar ist die Broschüre zusam-
men mit weiteren Materialien unter 
www.caritas-zuerich.ch/armutsfo-
rum

Armutsbetroffene haben kaum Chancen auf eine Wohnung (Bild verfremdet).

Der Schweizerische Mieterinnen- 
und Mieterverband (SMV) fordert ei-
ne landesweite Offensive zum Bau 
von mehr Wohnungen durch ge-
meinnützige Träger. Zudem ver-
langt er ein Verbot von Renditekün-
digungen sowie längere Frister-
streckungen im Kündigungsfall. Zur 
Abwehr von Mietzinserhöhungen 
fordert er ferner eine Umkehr der 
Beweislast bei der Renditeberech-
nung sowie gestaffelte Mietzinsauf-

resolution	des	smV	zur	immobilienblase
n E w s

schläge bei stark steigenden Zinsen. 
Wie es in einer Resolution heisst, sei 
der Wohnbereich unter Druck. Der 
schnelle Anstieg der Immobilien-
preise führe zu Spannungen. Immo-
bilien seien zu einer attraktiven An-
lage geworden, da sie hohe Sicher-
heitsgarantien bei guten Renditen 
böten. Die sehr tiefen Zinsen trügen 
zur Überhitzung auf dem Immobili-
enmarkt bei. Laut dem SMV werden 
die Zinsen mittelfristig tief bleiben. 
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Se  k t i o n e n  r e c htsb    e r at  u ng   –  mitg    l i e ds  c ha  f t  –  v e r si  c h e r u ng  e n

A a r g a u
MV Aargau, PF, 5600 Lenzburg 2
www.mvag.ch, e-mail: mvag@mvag.ch
Rechtsberatung: 062 888 10 38

Telefonische Rechtsberatung: 
Nur für Mitglieder: Di 13–17h,
Allgemein: Mo und Di 8–12h,  
Do 14–18h, Sa 8–12h
Sekretariat: Mo bis Fr 8–12h

B a s e l / B a s e l l a n d
MV Basel und MV Baselland & Dorneck-
Thierstein 
Clarastrasse 2, PF 396, 4005 Basel
Tel. 061 666 60 90 (keine Rechtsaus-
künfte) Fax 061 666 60 98
Mo–Fr 9–12h, Mo–Do 13–16h

Telefonische Rechtsberatung (Hotline): 
Tel. 061 666 69 69, Mo–Fr 9–12h, 
Mo–Do 13–16h

Persönliche Rechtsberatung:
Basel, Basel, Mo–Do 17–19h (Di und Mi 
nur für Mitglieder), Clarastrasse 2

Binningen, Di 17.30–18.30h, Curt Goetz- 
Str. 1 (Gemeindeverwaltung)

Liestal, Mo 17.30–18.30h, Rebgasse 15
(Advokaturbüro)

Reinach, Mi 17.30–18.30h, Hauptstr. 10 
(Gemeindeverwaltung)

Pratteln, Do 17.30–18.30h, Oberfeldstr. 
11A (Anlaufstelle)

B e r n
MV Kanton Bern 
Monbijoustrasse 61, 2. Stock,  
3007 Bern, PF, 3000 Bern 23,  
Tel. 0848 844 844 
www.mieterverband.ch/bern

Rechtsberatung: 
Kostenlose Rechtsberatung für MV-Mit-
glieder durch spezialisierte Juristin-
nen und Juristen an folgenden Orten: 
Bern, Biel, Burgdorf, Interlaken,  
Langenthal, Münsingen, Urtenen-
Schönbühl, Steffisburg, Thun

Sprechstunden für alle Orte nur nach  
Voranmeldung bei der Geschäftsstelle: 
Tel. 0848 844 844. 
Bitte sämtl. Unterlagen mitbringen.

F r e i b u r g
MV Deutschfreiburg, 
PF 41, 3185 Schmitten, 
Tel. 026 496 46 88 (keine tel. Rechts-	
auskünfte), E-mail: mieterverband.
deutschfreiburg@gmx.ch
Sekretariat: Susanne Heiniger

Rechtsberatung: 
Düdingen: «Stiftung Drei Rosen»  
(Lokal Spielgruppe) Alfons-Aeby- 
Strasse 15, jeden 2. und 4. Mi im  
Monat, 19.30–20.30h)

Murten: Deutsche Bibliothek, Deutsche 
Kirchgasse, jeden 1.+3. Mo im  
Monat, 19–20h

Freiburg: Alpengasse 11, 2. Stock
Kanzlei Gruber, am 1.+3. Donnerstag 
des Monats, 18–19h

G l a r u s
MV Glarus, lic. jur. Bettina Dürst
Postgasse 42, 8750 Glarus

Rechtsberatung: 
Tel. 055 650 24 65
Beratungen jeweils donnerstags nach 
tel. Vereinbarung von 14.00-16.00 Uhr 

G r a u b ü n d e n
MV Graubünden, Postfach 83, 
7006 Chur, Tel. 081 534 05 95
graubuenden@mieterverband.ch

Rechtsberatung: 081 253 60 62
Mo 16–19h, Mi 12.30–14h, Fr 12.30–14h

Wohnungsabnahmen: 081 534 05 95
graubuenden@mieterverband.ch

L u z e r n
MV Luzern 
Hertensteinstrasse 40, 6004 Luzern
Tel. 041 220 10 22, Mo–Fr 9–12h
www.mieterverband.ch/luzern

Rechtsberatung Luzern: 
ohne Voranmeldung:  
Di/Do 17.30–18.30h
mit tel. Voranmeldung: Mo 9-12, 
Di 16–17h, Mi 15–17h, Do 16–17,  
Fr 9–12h und 14–15h, Sa 9–12h

Ob  -  u n d  N  i d w a l d e n
Sämtliche Dienstleistungen durch 
den MV Luzern: 
Hertensteinstrasse 40, 6004 Luzern
Tel. 041 220 10 22, Mo–Fr 9–12h
www.mieterverband.ch/luzern

Rechtsberatung Luzern: 
ohne Voranmeldung  
Di/Do 17.30–18.30h
mit tel. Voranmeldung: Mo 9-12, 
Di 16–17h, Mi 15–17h, Do 16–17, 
Fr 9–12h und 14–15h, Sa 9–12h

S t . G a l l e n / T h u r g a u /
A p p e n z e l l
MV Ostschweiz
Sekretariat: Webergasse 21,
9000 St.Gallen, Tel. 071 222 50 29

Rechtsberatung:
St.Gallen: Webergasse 21,
Di 17–19h (ohne Voranmeldung),
Do 14–19h (nur nach tel. Voranmel-
dung) mit Schreibservice (Fr. 80.–/h)

Buchs: Schingasse 6, jeweils am 
1. Mo des Monats 17–18h

Wattwil: Gemeindehaus, jeweils am
1. Mo des Monats 17–18h
(nur nach Voranmeldung)

Wil: Marktgasse 4 (Büro LT Bühler 
Treuhand) Mo 17–18.30h
(nur nach Voranmeldung)

Rüti ZH: nach tel. Vereinbarung,
Tel. 055 240 93 83

Kreuzlingen: Bahnhofstrasse 39
(Büros der Gewerkschaft Unia),
Do 18–19.30h, Voranmeldung möglich,
keine Beratung in den Schulferien.

Frauenfeld: Gaswerkstr. 9 (Büros des
Gewerkschaftsbundes Thurgau),
Di 18–19.30h,
keine Beratung in den Schulferien.

Die Beratungsstellen in Herisau und
Rorschach mussten wegen mangelnder
Nachfrage leider eingestellt werden.

Telefonische Kurzauskünfte:
St.Gallen: Mo–Fr 9–12h, 13–15h,
Tel. 071 222 50 29

Region See und Gaster:
Mo–Fr 8–11.30h, Tel. 055 240 93 83

S c h a ff  h a u s e n
MV Schaffhausen und Umgebung 
PF 2128, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 624 13 87 

Rechtsberatung:
Arbeitersekretariat des Kantons SH, 
Platz 7, 8201 Schaffhausen, 
Tel. 052 630 09 01

S c h w y z
MV Kanton Schwyz
Postfach, 8854 Siebnen,
Tel. 055 440 84 64, Fax 041 822 04 33
www.mieterverband.ch/schwyz
mvsz@bluewin.ch

Wohnungsabnahmen und Fachberatung  
bei Mängeln: Tel. 055 440 84 64 

Rechtsberatung: 
Tel. Anmeldung über das Sekretariat

S o l o t h u r n
MV Solothurn, MV Grenchen, 
MV Olten
Geschäftsstelle Tel. 0848 062 032 
Mo–Fr 14–17h

MV Solothurn
Westbahnhofstrasse 1, PF 1121,  
4502 Solothurn, Tel. 0848 06 20 32

Rechtsberatung:
Mo und Mi 17–19h, Westbahnhofstr. 1,  
4502 Solothurn (MV Baselland und 
Dorneck-Thierstein s. Baselland)

MV Grenchen, Bettlachstrasse 8, 
2540 Grenchen 

Rechtsberatung: 
Nur nach Voranmeldung: Sekretariat 
Do 14–17h, Tel. 0848 062 032

MV Olten und Umgebung
PF 722, 4603 Olten, Tel. 0848 062 032, 
täglich von 14–17h

Rechtsberatung:
Di 17–19h, Stadthaus Olten, Part. links 

U r i
Sämtliche Dienstleistungen durch den 
MV Luzern:

Hertensteinstrasse 40, 6004 Luzern
Tel. 041 220 10 22, Mo–Fr 9–12h
www.mieterverband.ch/luzern

Rechtsberatung Luzern: 
ohne Voranmeldung Di/Do 17.30–
18.30h
mit tel. Voranmeldung: Mo 9–12, 
Di 16–17h, Mi 15–17h, Do 16–17,  
Fr 9–12h und 14–15h, Sa 9–12h

W a l l i s
MV Wallis 
ASLOCA, Sektion Wallis, 
Rue des Mayennets 27, PF 15, 
1951 Sitten 

Rechtsberatung: 
Brig-Glis: David Gruber, Rechtsanwalt 
& Notar, Überbielstrasse 10, 3930 Visp, 
jeden 2. und 4. Montag des Monats,  
18–20h, Tel. 027 946 25 16

�Siders: Rte de Sion 3, Café le Président
Mo ab 18.30–20.30h, Tel. 027 322 92 49

Sitten: Sekretariat Rue des Mayennets 
27, 1951 Sion, Tel. 027 322 92 49
Mo 9–11h und 14–17.30h, 
Voranmeldung erwünscht
Mo–Di 8.30–11.30h, Tel. 027 322 92 49

MV Oberwallis
Rechtsberatung Oberwallis:
David Gruber, Rechtsanwalt & Notar,
Überbielstrasse 10, 3930 Visp, jeden 
2. und 4. Mittwoch des Monats, nur
auf telefonische Voranmeldung unter
Tel. 027 946 25 16

Z u g
MV Kanton Zug
Sekretariat: Industriestr. 22, PF 732, 
6301 Zug, Tel. 041 710 00 88, 
Fax 041 710 00 89
Mo 14–17h, Di–Fr 9–11.30h
mvzug@bluewin.ch

Tel. Rechtsberatung nur für 
Mitglieder:
Mo 17.30–19.30h, Tel. 041 710 00 88.
Persönliche Rechtsberatung auf
telefonische Terminvereinbarung  
unter Tel. 041 710 00 88. 
Für Nichtmitglieder kostenpflichtig.

Hier erhalten Sie Rat
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so	bestellen	sie	die	mV-ratgeber
Telefon  043 243 40 40, Fax 043 243 40 41
E-Mail  info@mieterverband.ch
Webseite  www.mieterverband.ch unter «Drucksachen»
Postadresse  Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz, Postfach, 8026 Zürich

das	grosse	ratgeber-angebot

Broschüren
MV-Mitglieder:  Fr. 6.– 
Nichtmitglieder: Fr. 8.– 
(zuzüglich Versandkosten) 

mietzinserhöhung 
24 Seiten. Stimmt der Mietzins?

nebenkosten	und	heizungsabrechnung 
32 Seiten. Mit Muster von korrekten 
Abrechnungen. Beilage: Heizölpreise

problemlos	zügeln 
28 Seiten. Umzug ohne Stress

abschluss	eines	mietvertrages 
28 Seiten. Worauf man achten muss

mängel	an	der	mietsache	
28 Seiten. Schimmel, undichte Fenster, 
defekte Heizung etc.
 
der	vorzeitige	auszug	
24 Seiten. Musterbriefe. Beilage: 
Formular für Mietinteressentlnnen

kündigung 
28 Seiten. Beilage: Kündigungs-
formular

auszug	und	Einzug	
32 Seiten. Das Wichtigste bei Auszug
und Neumiete

paritätische	lebensdauertabelle 
80 Seiten. Bewertung von Einrichtun-
gen in Wohn- und Geschäftsräumen 

mietzinssenkung	bei	Veränderung	des
referenzzinssatzes
28 Seiten. Musterbriefe und Check-
listen für die Überprüfung des Miet-
zinses.  

Gemeinsam	wohnen/untermiete 
20 Seiten. Musterbriefe und -verträge 

daten	und	adressen	zum	mietrecht 
120 Seiten

schriften
die	volkswirtschaftliche	und	soziale	
Bedeutung	der	miete	in	der	schweiz 
20 Seiten. Die wichtigsten Daten und 
Fakten zum Wohnen
MV-Mitglieder Fr. 8.– / Nichtmitglieder 
Fr. 10.– (zuzüglich Versandkosten) 

musterbriefe,	checklisten
Gratis-Download von zahlreichen 
Vorlagen auf www.mieterverband.ch

mängelliste	/	
wohnungsabnahmeprotokoll
3-teilig mit zwei Kopien, mit Lebens-
dauertabelle, Fr. 4.– (zuzüglich Ver-
sandkosten)

mietvertrag
3-teilig mit einer Kopie und allgemei-

Bücher
mietrecht	für	mieterinnen	und	
mieter
Peter Macher / Jakob Trümpy 
244 Seiten. Neuauflage des bewährten 
praktischen Führer durchs Mietrecht. 
Mitglieder Fr. 20.– / Nichtmitglieder  
Fr. 28.– (zuzüglich Versandkosten)

das	mietrecht	für	die	praxis
Neuauflage des juristischen Kommen-
tars von Lachat et al. 
Mitglieder Fr. 65.– / Nichtmitglieder 
Fr. 88.– (zuzüglich Versandkosten) 

Fachzeitschrift	mp
«mietrechtspraxis/mp»
Fachzeitschrift für schweizerisches 
Mietrecht, vierteljährlich, Fr. 86.–

dVd
abschied	von	der	hypozinskoppelung
10 Min., Fr. 20.– (zuzüglich Versand-
kosten)

argumente	gegen	die	Bausparinitiative	
Fr. 20.– (zuzüglich Versandkosten)

Jetzt	aktuell

nen Bedingungen, Fr. 4.– (zuzüglich 
Versandkosten) 
 
untermietvertrag
2-teiliges Formular mit zwei Kopien 
und Deckblatt, Fr. 4.– (zuzüglich Ver-
sandkosten) 

wohnungsordner	
Mit Register, Tipps, Lebensdauer-
tabelle und Gesetz und Verordnung, 
Fr. 20.– (zuzüglich Versandkosten) 

musterbriefe,	checklisten,	mietvertrag
Absender
Einschreiben
Adresse Vermieterschaft

Ort und Datum

Herabsetzungsbegehren

Sehr geehrte Damen und Herren,

Den Medien entnehme ich, dass der vom Eidg. Volkswirtschaftsdepar-
tement publizierte Referenzzinssatz gesenkt wurde. Ich ersuche  
Sie höflich um eine Herabsetzung meines Mietzinses und um eine ent-
sprechende schriftliche Bestätigung innert 30 Tagen (Art. 270a 
Abs. 2OR).

Sollten Sie diesem Herabsetzungsbegehren nicht oder nur teilwei-
se entsprechen können, bitte ich Sie, mir Ihre Gründe innert der 
gleichen Frist darzulegen.

Freundliche Grüsse
Unterschrift

mietzinssenkung	bei	Veränderung	
des	referenzzinssatzes 
Wie Mieterinnen und Mieter vorge-
hen müssen, um bei sinkendem Refe-
renzzinssatz eine Mietzinssenkung 
zu erhalten. Mit Musterbriefen und 
Checkliste für die Überprüfung des 
Mietzinses und die Berechnung der 
Mietzinssenkung.
MV-Mitglieder  Fr. 6.–
Nichtmitglieder  Fr. 8.–
(zuzüglich Versandkosten)
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Erstreckung einer Geschäfts-
miete
Erstreckung von 3 Jahren und 4 Mo-
naten bei einem zehnjährigen be-
fristeten Mietverhältnis für eine Au-
tomobilgarage mit Ausstellungs- 
raum, Werkstatt, Büro und Wasch-
anlage mit 3000 m2 Grundfläche, ob-
wohl der Mieter keine Suchbemü-
hungen vorlegen konnte und der 
Vermieter ein wirtschaftliches Inter-
esse an der Beendigung des Mietver-
hältnisses hatte, weil er auf der Lie-
genschaft Neubauten errichten 
wollte.
Art. 272 OR. Bundesgericht, I. zivilrechtliche Ab-
teilung (BGer 4A_567/2010). 16. Dezember 2010. 
Originaltext französisch. Publ. in mp 2/11

Erstreckung
Eine dreijährige einmalige Erstre-
ckung ist für einen alleinstehenden 
und fürsorgeabhängigen Mieter nach 

achtjähriger Mietdauer angemes-
sen, auch wenn er keinerlei Suchbe-
mühungen vorweisen kann. Den 
Vermieterinteressen an einer Sanie-
rung der Wohnung ist damit man-
gels fehlender Dringlichkeit für die 
Renovation Genüge getan.

Art. 272 OR. Bundesgericht, I. zivilrechtliche Ab-
teilung (BGer 4A_518/2010). 16. Dezember 2010. 
Originaltext französisch. Publ. in mp 2/11

Undichtes Vordach
Ein undichtes Vordach über einer 
Terrasse ist ein Mangel, der dauer-
haft behoben werden muss. Perio- 
dische Wartungsarbeiten reichen 
nicht aus, wenn sie keine Wasserun-
durchlässigkeit gewährleisten kön-
nen. Der schadhafte Anstrich des 
Schwimmbeckens ist dagegen vor-
nehmlich ein ästhetischer Mangel. 
Der Mieter kann das Vordach auf 
Kosten der Vermieterin abdichten 

lassen, wenn innert acht Monaten 
seit der Mängelanzeige keine geeig-
neten Behebungsmassnahmen er-
folgten.
Art. 259a Abs. 1 lit. a OR, Art. 259b lit. b OR, Art. 
259d OR. Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abtei-
lung (BGer 4A_628/2010), 23. Februar 2011. Publ. 
in mp 3/11 

Mietzinsreduktion wegen
Sexgewerbe
Eine Mietzinsreduktion von 15% für 
ein Restaurant, das seine Toiletten 
mit Prostituierten aus der benach-
barten Bar teilen muss, ist zwar ver-
gleichsweise gering, aber nicht un-
angemessen. Im Übrigen muss der 
Mieter allfällige Mängel unverzüg-
lich melden und der Vermieterin Ge-
legenheit zur Behebung einräumen.
Art. 259d OR. Bundesgericht, I. zivilrechtliche Ab-
teilung (BGer 4A_490/2010), 25. Januar 2011. Pu-
bl. in mp 3/11

U r t e i l e

AZ
B 

80
26

 Z
ür

ich

Bi
ld

 m
&

w

I m m o b i l i e n b l a s e

Banken müssen Puffer einbauen
Mit billigen Krediten und 
hohen Belehnungen ködern 
Banken Mietende und ma-
chen ihnen Wohneigentum 
schmackhaft. Für manche 
kann dies bös enden. Jetzt 
will der Bundesrat dem 
Treiben ein Ende bereiten.

Experten, darunter insbesondere 
die Nationalbank, warnen schon 

seit längerem vor einer neuen Im-
mobilienblase. Diese kann entste-
hen, wenn Banken die Tiefzinssitua-
tion ausnützen und allzu leichtfertig 
Hypotheken verkaufen. Vor allem 
die Grossen im Geschäft, die Raiffei-
sen- und Kantonalbanken, stehen im 
Verdacht, es mit den herkömmli-
chen Belehnungs- und Tragbarkeits-
regeln nicht mehr so genau zu neh-
men. Es werden Hypotheken für 
Wohneigentum an Leute vergeben, 
die es im Grunde nicht vermögen 

und die bei ansteigenden Zinsen 
bald in finanzielle Nöte geraten. 

Mehr Risiko, mehr Eigenmittel
Warnrufe allein reichen anschei-
nend nicht aus. Darum hat das  
Eidgenössische Finanzdepartement 
(EFD) eine Anhörung über Gegen-
massnahmen gestartet. Geplant ist, 
dass die Kreditinstitute Hypotheken 
mit höherem Risiko künftig mit 
mehr Eigenkapital unterlegen müs-
sen. Normalerweise gilt bei der Trag-
barkeit, dass die Belastung aus einer 
Hypothek einschliesslich Zinsen, 
Amortisation und Nebenkosten 
nicht mehr als ein Drittel des nach-

haltig verfügbaren Bruttoeinkom-
mens beträgt. Für die Bank besteht 
dann ein normales Risiko. Wenn 
nun aber ein Kredit vergeben wird, 
bei dem die Belastung des Kredit-
nehmers höher als ein Drittel ist, so 
muss dies nach dem Vorschlag des 
Bundesrats als höhere Risikokatego-
rie betrachtet werden. In diesem Fall 
ist die Bank verpflichtet, den Kredit 
mit mehr Eigenmitteln zu unterle-
gen, damit ein Ausfall besser ver-
kraftet werden kann. 
	 Die neue Risikogewichtung kann 
sich aber auch auf die Belehnungs-
grenze beziehen. Normalerweise 
werden Zweidrittel des Verkehrs-

werts belehnt. Wird mehr belehnt, 
so soll ebenfalls ein höheres Risiko 
angenommen werden, was wieder-
um mehr Eigenmittel erfordern 
würde. Welches System der Risikoge-
wichtung künftig gelten soll – Trag-
barkeit oder Belehnungsgrenze –, 
wird sich aus der Anhörung erge-
ben.  Gefragt werden dabei die Ban-
ken in der Schweiz, aber auch der 
Hauseigentümerverband, der eben-
falls solche Kredite vergibt. 

Puffer einbauen
Es soll aber noch eine weitere Brem-
se gegen Immobilienblasen einge-
baut werden: der antizyklische Puf-
fer. Dabei werden die Banken ver- 
pflichtet, bei starkem Kreditwachs-
tum zusätzliche Eigenmittel in die 
Reserven zu legen. Dies soll einem 
übermässigen Kreditwachstum ent-
gegenwirken. Die Puffer-Idee ist, 
dass dem Institut dadurch höhere 
Kosten erwachsen, die es dem Kun-
den in Form teurerer Kredite weiter-
geben wird, was dann wiederum die 
Kreditnachfrage bremst. Bei einem 
Abschwung soll der antizyklische 
Puffer reduziert oder aufgehoben 
werden, und die freien Mittel kön-
nen wieder für Kredite benutzt wer-
den. Auf dem Papier tönt der Vor-
schlag gut. Ob er auch in den Stür- 
men des Finanzmarkts wirkt, muss 
sich zeigen – falls die Reform über-
haupt zustandekommt und nicht 
schon vorher von der Bankenlobby 
zerzaust wird. 

Der Bundesrat will, dass die Banken gewisse Hypotheken mit mehr Eigenmitteln 
unterlegen müssen.


